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Summary 
Das vorliegende Gutachten untersucht das Recht von Kindern inhaf-

tierter Eltern auf Information. Den rechtlichen Ausgangspunkt bilden 

die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte. Das Gut-

achten zeigt, dass sich aus Artikel 17 in Verbindung mit Artikel 13, 29, 

42, 12 und 9 der UN-Kinderrechtskonvention ein umfassendes Infor-

mationsrecht ergibt. Es untersucht weiter, welche staatlichen Ach-

tungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten das Informationsrecht 

in Bezug auf Kinder inhaftierter Eltern begründet. Dazu nutzt es einen 

von den UN-Fachausschüssen entwickelten Qualitätsstandard, der 

menschenrechtliche Garantien in vier Kernelemente gliedert. Dies 

sind Verfügbarkeit, Zugang, Annehmbarkeit und Qualität einer men-

schenrechtlich garantierten Ressource. 

Anhand der vier Kernelemente legt das Gutachten dar, wie ein kinder-

rechtskonformes Informationsangebot für Kinder inhaftierter Eltern 

aussehen muss. Es zeigt, dass derzeit bestehende Informationsange-

bote für Kinder in dieser speziellen Situation nicht dem Informations-

recht genügen. Staatliche Stellen müssen daher verstärkt akzeptable, 

qualitativ hochwertige Informationsressourcen verfügbar und zu-

gänglich machen.  

Auf Grundlage der Analyse spricht das Gutachten vier Empfehlungen 

aus. Erstens sollte ein einfachgesetzliches Kenntnisrecht von Kindern 

inhaftierter Eltern verankert werden. Zweitens sollten Daten über be-

troffene Kinder und ihre Situation erhoben werden. Drittens müssen 

sich staatliche Stellen mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen austau-

schen und den Austausch innerhalb der Zivilgesellschaft anregen. 

Viertens sollten alle Personen und Stellen, die mit Kindern inhaftierter 

Eltern arbeiten, Menschen- und Kinderrechtsbildung erhalten. 
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A. Einleitung 
Wird ein Elternteil inhaftiert, betrifft dies das Kind1 in verschiedenen 

Bereichen seines Lebens und seiner Entwicklung. Die Inhaftierung be-

lastet unmittelbar die Beziehung des Kindes zum inhaftierten Eltern-

teil. Aber auch die Beziehung zum zurückbleibenden Elternteil und 

anderen Angehörigen, das schulische und soziale Umfeld sowie die fi-

nanzielle Situation des Kindes können sich ändern.  

Was und wieviel Kinder inhaftierter Eltern über die Ursache dieser Än-

derungen und die Situation des Elternteils im Gefängnis erfahren, 

hängt von einer Reihe äußerer Faktoren ab. Dazu gehört, ob entspre-

chende Informationsressourcen vorhanden sind und ob Kinder und 

Erwachsene Zugang zu diesen erhalten. Bei jüngeren Kindern liegt es 

ggf. im Ermessen von Betreuungspersonen, ob sie diese Informatio-

nen für geeignet halten und dem Kind zugänglich machen. Unter Um-

ständen erhält ein Kind so nur sehr oberflächliche Informationen über 

den Verbleib seines Elternteils und dessen Einfluss auf die eigene Le-

benssituation. 

Kinder inhaftierter Eltern haben jedoch ein Recht darauf, über ihre ei-

gene Situation sowie die des inhaftierten Elternteils informiert zu wer-

den. Dieses Informationsrecht geht aus der UN-Kinderrechtskonven-

tion (UN-KRK) hervor. Da die Inhaftierung eines Elternteils immer 

auch dessen Kind oder Kinder betrifft, hat Deutschland als Vertrags-

staat gemäß der UN-KRK die Pflicht, das Kindeswohl2 bei allen Maß-

nahmen rund um die Inhaftierung vorrangig zu berücksichtigen. Das 

Kindeswohl als materielles Recht umfasst weit mehr als nur das Infor-

mationsrecht. Doch Kinderrechte sind interdependent und das 

 

1 „Kind” ist hier gem. Art. 1 KRK jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr nicht vollendet 

hat.  
2 Der Begriff des Kindeswohls ist hier im Sinne der englischsprachigen Fassung der 

UN-KRK in Art. 3 Abs. 1 als „best interests of the child“ zu verstehen. Zum Kindes-

wohlbegriff der UN-KRK siehe auch Abschnitt C.II. 
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Informationsrecht eine essentielle Voraussetzung für Kinder, um alle 

ihre Rechte im Kontext der Inhaftierung wahrzunehmen. 

Die UN-KRK misst dem Informationsrecht von Kindern eine große 

Bedeutung bei. In kaum einem anderen UN-Menschenrechtsabkom-

men ist ein so umfassendes Informationsrecht verankert. Wenig Be-

achtung findet, dass sich aus diesem Informationsrecht konkrete 

Rechte der Kinder inhaftierter Eltern ableiten lassen. Dieses Gutachten 

geht daher zunächst abstrakt auf die Reichweite und die Garantien des 

Informationsrechts ein (Abschnitt D), um diese anschließend mit Be-

zug auf Kinder inhaftierter Eltern zu konkretisieren (Abschnitt E). 

Das Gutachten beansprucht nicht, vorzugeben, welches Informations-

angebot für ein Kind in jeder Situation oder zu jedem Zeitpunkt das 

Beste ist. Vielmehr sollen die rechtlichen und praktischen Rahmenbe-

dingungen umrissen werden, die es erst ermöglichen, jedem Kind und 

seinen individuellen Informationsbedürfnissen gerecht zu werden. 

Dazu gibt es vier Empfehlungen zur Verbesserung des Informations-

angebots für Kinder von Inhaftierten: die einfachgesetzliche Veranke-

rung eines Kenntnisrechts von Kindern inhaftierter Eltern, die Durch-

führung von Datenerhebungen, die Vernetzung staatlicher Stellen von 

und mit der Zivilgesellschaft sowie die Durchführung von Menschen- 

und Kinderrechtsbildung. Im Anhang befindet sich eine Übersicht 

vorhandener Informationsangebote für Kinder inhaftierter Eltern, die 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
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B. Die Situation von Kindern inhaf-
tierter Eltern 

I. Haft eines Elternteils aus Kindersicht 

Datenlage 

In Deutschland sind Schätzungen zufolge zwischen 50.000 bis über 

100.000 Kinder von der Inhaftierung eines Elternteils betroffen.3 Be-

lastbare Zahlen hierzu fehlen jedoch. Ebenso fehlt es an weiteren Da-

ten, um die Situation von Kindern inhaftierter Eltern in Deutschland 

einschätzen zu können, unter anderem zu Alter, Gesundheit oder so-

zioökonomischer Situation. Über die konkreten Lebenslagen von Kin-

dern inhaftierter Eltern in Deutschland ist somit wenig bekannt. 

Das Forschungsprojekt Children of Prisoners, Interventions and Mitigati-

ons to Strengthen Mental Health (COPING) lieferte 2013 den bisher aus-

führlichsten Überblick zur Lage der Kinder von Inhaftierten in 

Deutschland, insbesondere zu deren psychischer und physischer Ge-

sundheit und zu vorhandenen Hilfe. Die COPING-Studie zeigte, dass 

75% der Kinder inhaftierter Eltern in Deutschland unter den negativen 

Auswirkungen der Trennung vom Elternteil leiden. 4  Sie empfiehlt 

auch eine einheitliche Datenerhebung über Kinder inhaftierter Men-

schen. Diese Empfehlung wurde vom Europarat aufgegriffen und un-

terstützt.5  

 

3 Judith Feige (2019), Kontakt von Kindern zu ihren inhaftierten Eltern. Einblicke in 

den deutschen Justizvollzug, Analyse, Deutsches Institut für Menschenrechte, S. 10.; 

Justyna Bieganski et al. (2013), Kinder von Inhaftierten / Auswirkungen. Risiken. Per-

spektiven. / Ergebnisse und Empfehlungen der COPING-Studie. Universitätsklini-

kum Carl Gustav Carus / Treffpunkt e.V., S. 3. 
4 Bieganski et al. (2013), S. 6. 

5 Council of Europe (2018), Recommendation CM/ Rec(2018) 5 of the Committee of 

Ministers to member States concerning children with imprisoned parents. 4 April 

2018, Rn. 52. 
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Bindungsrelevante Folgen 

Die Inhaftierung eines Elternteils hat die weitgehende Abwesenheit ei-

ner Bezugsperson im Leben des Kindes zur Folge. Die Möglichkeiten 

zur Kommunikation und zum direkten Umgang mit dem Elternteil 

sind durch die Haft, aus Gründen, die aus Kindersicht nicht immer 

verständlich sind, stark eingeschränkt. Die Haftbedingungen des El-

ternteils und die Regelungen zu Kommunikation und Besuch prägen 

nun maßgeblich die Beziehung des Kindes zum inhaftierten Elternteil. 

Kommunikationswege wie Briefverkehr, Telefonie, E-Mail-Verkehr 

oder in seltenen Fällen Videochat werden im Rahmen der Landesstraf-

vollzugsgesetze sowie nach Maßgabe der Justizvollzugsanstalt (JVA) er-

öffnet, beschränkt oder mit Kosten für die Inhaftierten belegt. Ob und 

unter welchen Bedingungen Besuche beim inhaftierten Elternteil 

stattfinden, ist ebenfalls von einer Reihe von Faktoren abhängig. Dazu 

gehören die Lage der JVA, die Verfügbarkeit von geeigneten Räum-

lichkeiten, das Personal sowie die Häufigkeit, Dauer und Uhrzeit von 

Besuchen. Aus Kindersicht sind diese Regelungen vor allem logistische 

Hindernisse bei der Gestaltung der Beziehung zum inhaftierten El-

ternteil. So wird die Inhaftierung eines Elternteils für das Kind zu einer 

einschneidenden Trennungserfahrung.6 

Der Besuch des inhaftierten Elternteils gehört zu den am häufigsten 

genannten Bedürfnissen von Kindern, die an der COPING Studie teil-

nahmen.7 Bei Kontakt- und Besuchsregelungen finden Kinder jedoch 

kaum gesonderte Beachtung. Viele Befragte der COPING Studie zeig-

ten sich mit den Konditionen des Besuchs unzufrieden. Atmosphäre, 

Einrichtung und Ablauf von Besuchen wurden von Kindern als unan-

genehm empfunden. 8  Insbesondere für kleinere Kinder sind als 

Sprechstunden gestaltete Besuchsformate ungeeignet, um die 

 

6 Klaus Roggenthin (2015), Kinder Inhaftierter - Vom Verschiebebahnhof aufs Präven-

tionsgleis, www.praeventionstag.de/dokumentation.cms/3209 (abgerufen am 

04.11.2020), S. 3. 

7 Bieganski et al. (2013), S. 9. 

8 Ebd., S. 14. 
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Beziehung zum Elternteil aufrecht zu erhalten.9 Besuche außerhalb 

der JVAen sind nur möglich, wenn dem Elternteil Ausgänge oder Haft-

urlaub gewährt werden. Dennoch bewerteten Kinder, die regelmäßi-

gen Kontakt zum inhaftierten Elternteil hatten, diesen positiv.10  

Soziale Folgen 

Weiterhin hat die Inhaftierung eines Elternteils Auswirkungen auf das 

soziale Umfeld des Kindes. Die Beziehungen des Kindes zu anderen 

Bezugspersonen wie anderen Elternteilen, Geschwistern, Großeltern, 

Nachbar*innen, Lehrpersonen oder Sozialarbeiter*innen können sich 

durch die Inhaftierung ändern. Da die meisten Inhaftierten in 

Deutschland Männer und ggf. (Stief-)Väter sind11, leben viele Kinder 

von Inhaftierten mit ihren Müttern zusammen. Diese sind als verblei-

bendes Elternteil besonders gefordert, da nicht nur weniger Zeit für 

das Kind zur Verfügung steht, sondern sämtliche Probleme des Alltags 

von diesem Elternteil aufgefangen werden müssen.12 

In der COPING Studie berichteten viele Kinder und ihre Familien, 

dass die Inhaftierung des Elternteils Einfluss auf die schulischen Leis-

tungen habe. Zwar berichteten nur wenige Kinder von Stigmatisierung 

und Mobbing im sozialen Umfeld, andererseits gaben viele an, die In-

haftierung in der Schule möglichst nicht zu erwähnen.13 Besonders 

 

9 Roggenthin (2015), S. 6. 

10 Bieganski et al. (2013), S. 13. 

11 2019 waren von 50.589 Strafgefangenen in Deutschland 47.593 Männer und 2.996 

Frauen. Menschen mit der Geschlechtsangabe divers wurden nicht erfasst. Siehe: Sta-

tistisches Bundesamt (2020): Strafgefangene nach Geschlecht, Alter und Art des Voll-

zugs, voraussichtliche Vollzugsdauer. Stand 24. Oktober 2019. https://www.desta-

tis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Tabellen/strafgefangene.html#fuss-

note-1-112078 (abgerufen am 04.11.2020).  

12 Bieganski et al. (2013), S. 13. 

13 Ebd. 
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unter Druck stehen Kinder, wenn die Inhaftierung des Elternteils von 

ihrer Familie im sozialen Umfeld geheim gehalten wird.14  

Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 

Die Inhaftierung eines Elternteils erhöht das Risiko betroffener Kin-

der, psychisch zu erkranken. Die im Rahmen der COPING Studie be-

fragten Kinder inhaftierter Eltern berichteten häufiger als andere von 

psychischer Belastung.15 Genannt wurden unter anderem emotionale 

Probleme, Hyperaktivität, Verhaltensauffälligkeiten und Probleme 

mit Gleichaltrigen. Kinder über elf Jahren sind hiervon stärker betrof-

fen als jüngere Kinder. Mädchen schätzten sich mit 47% häufiger als 

psychisch belastet ein als Jungen mit 28,4%. Etwas mehr als die Hälfte 

der Jungen und Mädchen gab an, keine psychischen und physischen 

Probleme zu haben. Damit liegen Kinder inhaftierter Eltern jedoch 

hinter der Normpopulation.  

Der regelmäßige Kontakt zum inhaftierten Elternteil ist sehr wichtig 

für die emotionale und geistige Stabilität eines Kindes.16 Reduzierter 

oder kein Kontakt zum Elternteil ist nur in Ausnahmefällen, in denen 

die Beziehung zum Elternteil vor der Haft stark belastet war, im Inte-

resse des Kindes.17 

Finanzielle Folgen 

Die Haft eines Elternteils kann konkrete materielle Auswirkungen ha-

ben. Die Wohn- und Lebensverhältnisse des Kindes können sich durch 

eine geänderte finanzielle Lage verschlechtern. Folgen wie ein Umzug 

des Kindes und geringere Ausgaben für Kleidung, Nahrung oder 

 

14 Ebd., S. 16. 

15 Adele D. Jones, Agnieszka E. Wainaina-Wozna (Ed.) (2013), Children of Prisoners / 

Interventions and mitigations to strengthen mental health. University of Hudders-

field, https://www.treffpunkt-nbg.de/tl_files/PDF/Projekte/Coping/COP-

ING_Gesamt_2013.pdf (abgerufen am 04.11.2020), S. 47. 

16 Bieganski et al. (2013), S. 14. 

17 Jones et al. (Ed.) (2013), S. 356. 
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Bildung beeinflussen ebenso das soziale und gesundheitliche Wohlbe-

finden des Kindes.  

II. Wer ist Kind von Inhaftierten? Die Frage der 
Elternschaft 

Bevor im Folgenden die Rechte der Kinder von Inhaftierten dargestellt 

werden, stellt sich die Frage, welche Kinder in diese Gruppe fallen. Be-

stehende Regelungen, etwa zu Besuchszeiten in JVAen, zielen meist 

nur auf rechtlich anerkannte Eltern-Kind-Beziehungen ab. Die wach-

sende Bedeutung sozialer Elternschaft sowie die Bestimmungen der 

UN-KRK sprechen dafür, alle Kinder zu umfassen, die durch eine In-

haftierung eine enge Bezugsperson verlieren.  

Seit der Ratifikation der UN-KRK durch Deutschland 1992 haben For-

men der sozialen Elternschaft an Bedeutung gewonnen. Beruhend auf 

Daten der United Nations Economic Commission of Europe von 2005 

ermittelten Wissenschaftler*innen der Universität Duisburg, dass in 

Deutschland rund 70 Prozent der Familien Kernfamilien sind. Dazu 

kamen rund 15 Prozent Eineltern-, 14 Prozent Stief- sowie 0,4 Prozent 

Adoptiv- und Pflegefamilien.18 Eine Studie des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) schätzte 2013, dass 

etwa 7 bis 13 Prozent der Familien in Deutschland sogenannte Stief- 

oder Patchworkfamilien sind. 19  Der Begriff der Patchworkfamilie 

kann eine Vielzahl unterschiedlicher, komplexer Familienmodelle 

umfassen, die von der Kernfamilie mit beidseitiger biologischer El-

ternschaft abweichen. Während früher soziale Eltern oft an die Stelle 

eines abwesenden leiblichen Elternteils traten, stehen leibliche und 

 

18 Anja Steinbach et al. (2015), Kern-, Eineltern- und Stieffamilien in Europa: eine Ana-

lyse ihrer Häufigkeiten und Einbindung in haushaltsübergreifende Strukturen, 

https://doi.org/10.6104/DBsF-2015-02. (abgerufen am 04.11.2020), S. 12.  

19 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2013), Stief- und 

Patchworkfamilien in Deutschland, 

https://www.bmfsfj.de/blob/76242/1ab4cc12c386789b943fc7e12fdef6a1/monitor-fa-

milienforschung-ausgabe-31-data.pdf (abgerufen am 04.11.2020), S. 9. 

https://doi.org/10.6104/DBsF-2015-02
https://www.bmfsfj.de/blob/76242/1ab4cc12c386789b943fc7e12fdef6a1/monitor-familienforschung-ausgabe-31-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/76242/1ab4cc12c386789b943fc7e12fdef6a1/monitor-familienforschung-ausgabe-31-data.pdf
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soziale Elternteile heute zunehmend nebeneinander und können je-

weils wichtige Bezugspersonen für ein Kind sein.20 

Inhaftierungen dürften daher regelmäßig auch Stiefelternteile und an-

dere Bezugspersonen betreffen, die nicht das rechtliche Elternteil ei-

nes Kindes sind. Diese Vermutung bekräftigt auch die COPING-Studie 

von 2013. Von 29 befragten Kindern in Deutschland gaben 11 an, dass 

das inhaftierte Elternteil der Stiefvater sei. In 14 weiteren Fällen han-

delte es sich um den biologischen Vater, in 3 Fällen um die biologische 

Mutter. Es fehlen nähere Angaben dazu, ob und wie Adoptiveltern ge-

wertet wurden. Dennoch lässt sich festhalten, dass die Frage der sozia-

len Elternschaft für Kinder von Inhaftierten relevant ist.21 

Die elternähnliche Beziehung eines Kindes zu einer inhaftierten Per-

son ist schützenswert. Dies leitet sich aus dem Kindeswohlprinzip aus 

Artikel 3 Absatz 1 der UN-KRK ab. Zwar rückt die UN-KRK die Bezie-

hung des Kindes zu den rechtlich anerkannten Elternteilen und Vor-

mündern in den Fokus, beschränkt sich allerdings nicht auf diese. Der 

materiell-rechtliche Gehalt des Kindeswohlprinzips muss aber wesent-

lich im Einzelfall bestimmt werden.22 Besteht zwischen einem Kind 

und einer erwachsenen Bezugsperson eine gelebte Eltern-Kind-Bezie-

hung, kann es im Interesse des Kindeswohls sein, diese Beziehung auch 

über eine Inhaftierung hinaus zu unterstützen – unabhängig davon, ob 

eine leibliche oder rechtliche Eltern-Kind-Beziehung besteht. Denn 

aus der Perspektive des Kindes ist es unerheblich, ob neben der sozia-

len auch eine leibliche und/oder rechtliche Beziehung besteht. 

Wird einem Kind die Weiterführung einer Beziehung zu einem sozi-

alen Elternteil verweigert oder der Zugang zu Hilfsangeboten er-

schwert, kann dies eine Diskriminierung aufgrund des sonstigen Status 

 

20 Sabine Walper / Ulrike Lux (2017), Soziale Elternschaft gestalten. DIJ Impulse 4/17, 

Nr. 118. Deutsches Jugendinstitut, S. 11. 

21 Jones et al. (Ed.) (2013), S. 213. 

22 UN, Committee on the Rights of the Child (2013), General comment No. 14 on the 

right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 

3, para .1), 29 May 2013, UN Doc. CRC/C/GC/14, Ziff. 32. 
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des Kindes sowie des Status der Eltern darstellen. Dies ist gemäß Arti-

kel 2 Absatz 1 UN-KRK untersagt. Das Diskriminierungsverbot umfasst 

auch die Diskriminierung nichtehelicher Kinder.23 Es umfasst auch 

Kinder, die nicht aus Kernfamilien mit beidseitiger biologischer El-

ternschaft stammen, sondern etwa Stief- oder Adoptivfamilien, Einel-

ternfamilien, Pflegefamilien und anderen komplexen Familienfor-

men.  

Die deutsche Gesetzeslage zu Haft und Elternschaft ermöglicht es 

nicht, das Informationsrecht sowie andere Rechte der Kinder zu wah-

ren, die von der Inhaftierung einer elternähnlichen Bezugsperson be-

troffen sind.24 Denn einerseits sind die Kontakt- und Besuchsmöglich-

keiten eines Kindes zum Teil vonseiten der JVAen an eine rechtliche 

Elternschaft geknüpft. Welcher Spielraum für soziale Eltern-Kind-Be-

ziehungen besteht, ist nicht gesetzlich geregelt und liegt im Zweifels-

fall im Ermessen der JVA. Andererseits ist die rechtliche Elternschaft 

in Deutschland nur sehr schwer zu erlangen, wodurch viele soziale El-

tern-Kind-Beziehungen nicht verrechtlicht werden. Im Zweifelsfall ist 

es daher geboten, die Stellung eines Kindes zum erwachsenen Inhaf-

tierten nicht ausschließlich an der rechtlichen Elternschaft festzuma-

chen.  

Die in diesem Gutachten gewonnenen Erkenntnisse beziehen sich da-

her auf alle Kinder, deren Elternteil bzw. elternähnliche Bezugsperson 

inhaftiert ist. Zugunsten der Lesbarkeit wird auf die Formulierung „El-

ternteil oder elternähnliche Bezugsperson“ verzichtet. Vielmehr wer-

den die Begriffe „Elternschaft” und „Elternteil” als leibliche, rechtliche 

und soziale Elternschaft umfassend verstanden.  

 

23 Vgl. Schmahl (2017), Art. 2, Rn. 26. 

24 So erstreckt sich zwar das Umgangsrecht aus § 1626 III BGB auch auf andere Be-

zugspersonen als die leiblichen oder rechtlichen Eltern, wenn dies für die Entwick-

lung des Kindes förderlich ist. Allerdings schlägt sich diese Norm kaum in den kon-

kreten Besuchs- und Kontaktregelungen der JVAen nieder. Vgl. Feige (2019), Kontakt 

von Kindern zu ihren inhaftierten Eltern, S. 19. 
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Einbezug primärer Betreuungspersonen 

Um soziale Eltern-Kind-Beziehungen angemessen zu berücksichtigen, 

sollten bestehende Regelungen für Kinder inhaftierter Eltern auch auf 

deren „primäre Betreuungspersonen” ausgeweitet werden. Diesen Be-

griff nutzt der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes (im Folgenden 

Kinderrechtsausschuss) in der englischen Fassung als „primary caregi-

ver” mit Bezug auf die Inhaftierung einer Betreuungsperson.25 Auch 

das African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the 

Child (ACERWC) verwendet diesen Begriff in seiner Allgemeinen Be-

merkung Nr. 1 zum Artikel 30 der Afrikanischen Kinderrechtscharta 

(African Charter on the Rights and Welfare of the Child, ACRWC) von 

1990.26 Mit Blick auf die obige Darstellung sich überschneidender El-

ternschaftsformen muss dieses Konzept im Plural gedacht werden: ein 

Kind kann mehrere „primäre” Betreuungspersonen haben, zu denen 

eine soziale Eltern-Kind-Beziehung besteht. Zur Identifizierung pri-

märer Betreuungspersonen können die Lebens- und Wohnverhält-

nisse einer Person vor ihrer Inhaftierung herangezogen werden. Wenn 

das Kind mit der inhaftierten Person in einem gemeinsamen Haushalt 

gelebt hat, sollte grundsätzlich vermutet werden, dass eine schützens-

werte Beziehung der Person mit dem Kind vorliegt. Diese Beziehung 

kann auch ohne rechtliche Elternschaft zum Beispiel ein Informati-

onsrecht, ein Besuchsrecht oder die Teilnahme an einem Hilfspro-

gramm begründen. 

  

 

25 UN, Committee on the Rights of the Child (2013), UN Doc. CRC/C/GC/14, Ziff. 69; 

UN, Committee on the Rights of the Child (2011), Report and Recommendations of 

the Day of General Discussion on “Children of Incarcerated Parents”, Ziff. 30. 

26 African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC) 

(2013), General Comment No. 1 (Article 30 Of The African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child) on “Children of Incarcerated and Imprisoned Parents and Pri-

mary Caregivers”, Ziff. 10. 
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C. Rechtsgrundlagen 

I. Die UN-Kinderrechtskonvention 

Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) ist ein internationaler 

Vertrag, welcher die besonderen Schutz-, Fürsorge- und Beteiligungs-

rechte von Kindern als Menschenrechte verbrieft. Die UN-KRK wurde 

1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verab-

schiedet. Sie wurde 1992 von Bundestag und Bundesrat beschlossen. 

Diese Ratifizierung erhebt die UN-KRK laut Artikel 59 Absatz 2 Grund-

gesetz in den Rang eines Bundesgesetzes. Die UN-KRK steht zwar un-

ter dem Grundgesetz, wirkt aber über den Grundsatz der völkerrechts-

freundlichen Auslegung in dieses zurück.27 Als Bundesgesetz bindet sie 

gemäß Artikel 20 Absatz 3 GG direkt Rechtsprechung und vollzie-

hende Gewalt. Deren völkerrechtliche Umsetzungspflichten sind in 

Artikel 4 UN-KRK festgehalten: zur Verwirklichung der Kinderrechte 

müssen Vertragsstaaten geeignete Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und 

sonstige Maßnahmen treffen. Die UN-KRK ist daher bei allen nationa-

len Gesetzgebungsprojekten zu berücksichtigen und muss von Behör-

den und Gerichten beachtet werden. 

Die UN-KRK verbrieft die Entwicklungs- und Förderrechte, die 

Schutzrechte sowie die Beteiligungsrechte von Kindern in 54 Artikeln. 

Der Kinderrechtsausschuss identifizierte vier Grundprinzipien der 

UN-KRK: das Recht auf Nicht-Diskriminierung (Artikel 2), die vorran-

gige Berücksichtigung des Kindeswohls („best interests of the child“, 

Artikel 3 Absatz 1), das Recht auf Leben und Entwicklung (Artikel 6) 

sowie das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung des 

Kindes (Artikel 12). Trotz dieser Gewichtung sind die in der UN-KRK 

verbrieften Kinderrechte aber interdependent und können nicht ge-

trennt betrachtet werden. 

 

27 Dies hat das BVerfG in seiner Rechtsprechung bestätigt. Vgl. BVerfG v. 24.6.2015 – 

1 BvR 486/14, Rn. 18; BVerfG v. 05.07.2013 - 2 BvR 708/12, Rn. 21. 
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II. Das rechtebasierte Verständnis des Kindes-
wohls 

Das vorliegende Gutachten nimmt die UN-KRK zum Ausgangspunkt 

einer Analyse der Rechte von Kindern inhaftierter Eltern. Es stützt sich 

dabei auf den Kindeswohlbegriff der UN-KRK. Denn gemäß Artikel 3 

Absatz 1 UN-KRK haben Kinder ein Recht darauf, dass der Staat in sei-

nem Handeln das Wohl des Kindes vorrangig berücksichtigt. Der Kin-

deswohlbegriff der UN-KRK entspricht dabei nicht dem der deutschen 

Rechtsordnung, in der das Kindeswohl der absolute Richtwert des Kin-

derschutzes ist. Das Kindeswohl ist vielmehr im Sinne der englischen 

Originalfassung der UN-KRK als „best interests of the child” zu verste-

hen, nämlich als „zu erlangender positiver Zustand im Sinne der 

Wahrnehmung der Ansichten und Belange von Kindern bei allen 

staatlichen Maßnahmen”28. Jeder Vertragsstaat der UN-KRK muss das 

Kindeswohl nicht nur vor Eingriffen Dritter schützen, sondern auch 

bei allen staatlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Kindeswohls 

beitragen. Dieser Prozess ist offen, das Kindeswohl ist also niemals 

vollkommen verwirklicht, da es bei jedem neuen staatlichen Handeln 

mitgedacht werden muss. 

Wie der UN-Kinderrechtsausschuss festgestellt hat, handelt es sich bei 

dem Kindeswohlprinzip im Sinne der UN-KRK um ein dreigliedriges 

Konzept: es ist materielles Recht, aber auch Auslegungsleitlinie und 

Verfahrensregel.29 Die Bestimmung des materiell-rechtlichen Gehalts 

des Kindeswohlprinzips muss grundsätzlich im Einzelfall geschehen, 

erfordert aber stets einen rechtebasierten Ansatz.30 Dies bedeutet, dass 

die in der UN-KRK verbrieften Kinderrechte die maßgeblichen 

 

28 Claudia Kittel (2020), Drei Jahrzehnte UN-Kinderrechtskonvention, in: Aus Politik 

und Zeitgeschichte, Bd. 70, S. S. 27. 

29 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2013), UN Doc. CRC/C/GC/14, Ab-

schnitt I. A.  

30 “The full application of the concept of the child's best interests requires the devel-

opment of a rights-based approach”, UN, Committee on the Rights of the Child (2013), 

UN Doc. CRC/C/GC/14, Abschnitt I. A. 
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Indikatoren zur Bestimmung des Kindeswohls („best interests“) sind.31 

Sie geben ein „Gerüst an Werten [vor], das den unbestimmten Begriff 

des Kindeswohls ausfüllt.”32 Das Gerüst der UN-KRK legt dabei – im 

Unterschied zum deutschen Kindeswohlbegriff – einen besonderen 

Wert auf die Beteiligungsrechte des Kindes. Der Kinderrechtsaus-

schuss stellte dies unter anderem klar, indem er das Beteiligungsrecht 

in Artikel 12 – das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung 

des Kindes – zu den vier Grundprinzipien der UN-KRK zählt. Eine 

Verwirklichung des Kindeswohls rein durch Fürsorge- und Schutz-

rechte ist nicht möglich. 

Die vorrangige Berücksichtigung des materiell-rechtlichen Kindeswohls 

verwirklicht sich in der Ausprägung des Kindeswohlprinzips als Ausle-

gungs- und Verfahrensregel. Als Auslegungsleitlinie verpflichtet es Ge-

richte und andere staatliche Stellen dazu, unter mehreren möglichen 

Interpretationen einer innerstaatlichen Norm die kinderrechtsfreund-

lichste Interpretation zu wählen. Als Verfahrensregel erfordert das 

Kindeswohlprinzip, dass bei allen Entscheidungen staatlicher Stellen, 

die Kinder betreffen (können), eine Analyse der voraussichtlichen Aus-

wirkungen der Entscheidungen auf Kinder in den Entscheidungspro-

zess einbezogen wird. Sie ist insofern eine Abwägungs- und Begrün-

dungsregel.33 Dem Kindeswohl wird kein zwingender Vorrang gegen-

über anderen Interessen eingeräumt, doch es muss gleichrangig mit 

anderen Interessen abgewogen werden. Der Vorrang eines anderen In-

teresses vor dem Kindeswohl muss sachlich begründet werden.34 

Schließlich greift das Prinzip der vorrangigen Berücksichtigung des 

Kindeswohls der UN-KRK nur, wenn staatliche Maßnahmen Kinder 

 

31 Der Kinderrechtausschuss greift in seiner nicht-abschließenden Liste von Elemen-

ten des Kindeswohls auf die Kinderrechte zurück. Vgl. UN, Committee on the Rights 

of the Child (2013), UN Doc. CRC/C/GC/14, Abschnitt V.A. 

32 Vgl. Schmahl (2017), Art. 3, Rn. 12. 

33 Wapler (2017), S. 15. 

34 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2013), UN Doc. CRC/C/GC/14, Ab-

schnitt IV. A. 4. „Shall be primary consideration“. 
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betreffen. Dabei müssen diese nicht im Mittelpunkt der staatlichen 

Maßnahme stehen. Auch Maßnahmen, die ein oder mehrere Kinder 

mittelbar betreffen, aber „erhebliche Auswirkungen”35 auf sie haben, 

fallen unter Artikel 3 Absatz 1 UN-KRK. Dann muss ein Vertragsstaat 

das Kindeswohl vorrangig berücksichtigen. Angesichts der belegten 

bindungsrelevanten, sozialen, gesundheitlichen und sonstigen Folgen 

der elterlichen Inhaftierung für Kinder, sind diese zweifellos erheblich 

betroffen. Dies begründet die Pflicht des Staates, auch bei der Verhän-

gung und Durchsetzung einer Freiheitsstrafe gegen ein Elternteil das 

Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen.  

  

 

35 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2013), UN Doc. CRC/C/GC/14, Ab-

schnitt IV. A. 1b) „concerning“. 



15 

 

D. Das Recht des Kindes auf Infor-
mation 

I. Reichweite des Informationsrechts 

Das Recht des Kindes auf Information ist in der UN-KRK ver-

schiedentlich verankert. Die zentrale Norm ist Artikel 17.  

Artikel 17 

Zugang zu den Medien; Kinder- und Jugendschutz  

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien 

an und stellen sicher, dass das Kind Zugang hat zu Informationen 

und Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler Quel-

len, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, 

seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und 

geistigen Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem Zweck werden die 

Vertragsstaaten  

a) die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu ver-

breiten, die für das Kind von sozialem und kulturellem Nutzen sind 

und dem Geist des Artikels 29 entsprechen;  

b) die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Aus-

tausch und bei der Verbreitung dieser Informationen und dieses Ma-

terials aus einer Vielfalt nationaler und internationaler kultureller 

Quellen fördern;  

c) die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern fördern;  

d) die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedürfnissen eines 

Kindes, das einer Minderheit angehört oder Ureinwohner36 ist, be-

sonders Rechnung zu tragen;  

 

36 Der Begriff „Ureinwohner*in“ wird in der offiziellen deutschen Übersetzung der 

UN-KRK für die Formulierung „child […] who is indigenous“ verwendet. Ihm haftet 
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e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes vor 

Informationen und Material, die sein Wohlergehen beeinträchtigen, 

fördern, wobei die Artikel 13 und 18 zu berücksichtigen sind.  

Der in Artikel 17 e) niedergelegte Kinderschutz vor Informationen 

stand bei der Erarbeitung der Konvention zunächst im Mittelpunkt.37 

Dass sich die UN-Generalversammlung dagegen entschied und in der 

Endfassung die positiven Auswirkungen von Mediennutzung in den 

Fokus rückte, stärkt das heutige Kinderrecht auf Mediennutzung und 

Information. Bei Artikel 17 handelt es sich um eine für ein UN-Men-

schenrechtsabkommen einzigartige Norm. Kein anderes Abkommen 

enthält die spezifischen Garantien, wie sie hier für Kinder festgehalten 

werden. Zuletzt konkretisierte der Kinderrechtsausschuss diese Garan-

tien an einem Diskussionstag zu digitalen Medien und Kindern am 12. 

September 2014.38 Die an diesem Tag entwickelten Empfehlungen un-

terstützen als soft law-Instrumente39 die Auslegung des Artikel 17 sowie 

der gesamten UN-KRK. 

Artikel 17 stellt klar, dass der Zugang zu und die Aufnahme von Infor-

mationen dem Kindeswohl grundsätzlich zuträglich ist. Zwar muss das 

Kind vor nicht kindgerechten Informationen auch geschützt werden. 

Kindgerechte Informationen zu erhalten, gehört jedoch zu den in Ar-

tikel 3 verankerten „best interests“ des Kindes. Das Informationsrecht 

 

allerdings eine rassistische Abwertung an, indem er die Assoziationen Rückschrittlich-

keit, Primitivität und Traditionalität hervorruft, vgl. Arndt (2004), S. 117. 

37 Vgl. Schmahl (2017), Art. 2, Rn. 1. 

38 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2013), UN Doc. CRC/C/GC/14, Ziff. 

69; UN, Committee on the Rights of the Child (2011), Report and Recommendations 

of the Day of General Discussion on “Children of Incarcerated Parents”.  

39 Als soft law werden Übereinkünfte, Leitlinien und Absichtserklärungen bezeichnet, 

die nicht rechtlich bindend sind. Siehe European Center for Constitutional and Hu-

man Rights (2020), Hard Law / Soft Law, https://www.ecchr.eu/glossar/hard-law-soft-

law/ (abgerufen am 04.11.2020).  

https://www.ecchr.eu/glossar/hard-law-soft-law/
https://www.ecchr.eu/glossar/hard-law-soft-law/
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steht in einem interdependenten Verhältnis mit anderen Kinderrech-

ten, anhand derer sich drei Teilrechte des Informationsrechts ergeben. 

Recht auf Mediennutzung  

Kinder haben gemäß Artikel 17 UN-KRK ein Recht auf Nutzung der 

Massenmedien. Ziel des Artikel 17 ist die Förderung der sozialen und 

kulturellen Bildung von Kindern, einschließlich der Bildung über die 

Medien, ihren Einfluss und ihre Funktionsweise. Zu diesem Zweck be-

tont Artikel 17, dass Kinder Zugang zu einer Vielfalt von Informationen 

und Material haben müssen. Diese Vielfalt umfasst nationale und in-

ternationale Quellen, verschiedene Medienformate sowie verschie-

dene Sprachen. So hat der Kinderrechtsausschuss festgestellt, dass Ar-

tikel 17 c) weit auszulegen ist. Er umfasst nicht nur die Herstellung und 

Verbreitung von Kinderbüchern, sondern von verschiedenen Materi-

alien und Darstellungsformen wie Magazine, Zeitungen, Musik oder 

Theater.40 Außerdem müssen Medien in den Sprachen aller Kinder, 

also auch in Minderheits- und indigenen Sprachen verfügbar sein. Das 

Recht auf Mediennutzung ist eng verknüpft mit der in Artikel 13 UN-

KRK geregelten Meinungs- und Informationsfreiheit von Kindern. 

Denn das Recht auf freie Meinungsäußerung kann nur verwirklicht 

werden, wenn auch das Recht auf Mediennutzung und freie Beschaf-

fung von Informationen gewährleistet ist. 

Recht auf Menschenrechtsbildung 

Kinder haben zudem ein Recht auf Menschenrechtsbildung. Dieses 

ergibt sich aus Artikel 17 in Verbindung mit Artikel 29 Absatz 1 lit. b) 

sowie Artikel 42 der UN-KRK. Artikel 29 Absatz 1 lit. b) definiert die 

„Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten“ zu einem 

der Ziele, auf welche die Vertragsstaaten ihre Bildungspolitik ausrich-

ten müssen. Artikel 42 verankert eine Pflicht aller Vertragsstaaten zur 

Bekanntmachung der UN-KRK bei Erwachsenen und Kindern. Kinder 

genießen somit ein Recht auf Menschenrechts- und 

 

40 UN, Committee on the Rights of the Child (2011), Report and Recommendations of 

the Day of General Discussion on “Children of Incarcerated Parents”, 20 September 

2011, Rn. 256. 
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Kinderrechtsbildung. Die Verantwortung aller UN-Mitgliedstaaten, 

Menschenrechtsbildung zu betreiben, hat die UN-Generalversamm-

lung in ihrer Erklärung über Menschenrechtsbildung und -training 

vom 23. März 2011 festgeschrieben.41 Die Erklärung identifiziert drei 

Dimensionen der Menschenrechtsbildung: die Bildung über Men-

schenrechte, Bildung durch Menschenrechte sowie Bildung für Men-

schenrechte. In dieser Konzeption der Menschenrechtsbildung sind 

Menschenrechte nicht nur abstrakter Inhalt von Wissensvermittlung, 

sondern auch deren Methode und Ziel.  

Um dieses umfassende Recht auf Menschenrechtsbildung zu verwirk-

lichen, müssen Kinder unter anderem geeignete Informationen über 

Menschenrechte erhalten. 

Recht auf Information in den das Kind berührenden Angelegenhei-

ten 

Kinder haben ein Recht darauf, in allen sie berührenden Angelegen-

heiten angemessen informiert zu werden. Dieses leitet sich aus dem 

Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Ar-

tikel 12 der UN-KRK ab. Artikel 12 wurde vom Kinderrechtsausschuss 

als eine der vier Grundprinzipien der UN-KRK identifiziert. Es adres-

siert die spezifische Situation von Kindern, die sich bei der Verwirkli-

chung ihrer Rechte und Zugang zum Recht größeren Hürden gegen-

übersehen als Erwachsene. Ihr Recht auf Selbstbestimmung wird da-

her durch die staatliche Pflicht ergänzt, die Beteiligungsmöglichkeiten 

von Kindern zu sichern. Denn die Teilrechte des Artikel 12 – das Recht 

auf freie Meinungsbildung und -äußerung sowie das Recht auf Gehör 

– sind nicht denkbar ohne ein umfassendes Informationsrecht des 

Kindes in den es berührenden Angelegenheiten.42  

Die Inhaftierung eines Elternteils zählt, wie in Abschnitt B gesehen, 

schon aufgrund ihrer Auswirkungen zu den das Kind berührenden 

 

41 Siehe UN, General Assembly (2012), United Nations Declaration on Human Rights 

Education and Training, 16 February 2012, A/RES/66/137. 

42 Vgl. Schmahl (2017), Art. 12, Rn. 6. 
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Angelegenheiten. Artikel 9 Absatz 4 UN-KRK enthält zudem das Recht 

des Kindes auf „wesentliche Auskünfte über den Verbleib des oder der 

abwesenden Familienangehörigen“, soweit die Trennung eines Kindes 

von einem Elternteil Folge einer staatlichen Maßnahme ist. Dies ge-

schieht „auf Antrag“. Mit den Formulierungen „wesentliche Aus-

künfte“ und „auf Antrag“ setzt der Artikel 9 Absatz 4 ein niedrigeres 

Schutzniveau an, über das die UN-KRK in weiteren Bestimmungen je-

doch hinausgeht. Aus Artikel 12 ergibt sich in Verbindung mit Artikel 

17 UN-KRK, dass Kinder von Inhaftierten ein Recht auf alle Informati-

onen haben, die notwendig sind, um sich in Bezug auf die Haft des 

Elternteils in eigener Sache äußern kann. Kinder müssen dabei vom 

Staat unterstützt und mit möglichst wenigen und niedrigen bürokrati-

schen Hürden konfrontiert werden. Dieses höhere Schutzniveau ist 

trotz Artikel 9 Absatz 4 gegeben. Die Norm ist vielmehr als Mindest-

standard zu verstehen, welcher insbesondere durch den Staat ge-

trennte Eltern und Kinder zusätzlich absichern soll und nicht unter-, 

jedoch überschritten werden darf und muss.43 Den Berichten der Ar-

beitsgruppe zum Entwurf einer Konvention über die Rechte des Kin-

des ist zu entnehmen, dass die Frage der staatlichen Trennung Gegen-

stand ausführlicher Diskussionen der Arbeitsgruppe war.44 Die Quali-

fikation „auf Antrag“ wurde auf Wunsch einzelner Staaten eingefügt.45  

II. Staatenpflichten 

1. Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflicht 

Die UN-KRK erlegt den Vertragsstaaten drei Arten von Verpflichtun-

gen auf. Sie müssen die in der UN-KRK festgelegten Rechte achten, 

 

43 Rachel Hodgkin / Newell, Peter Newell (2002), Implementation Handbook for the 

Convention on the Rights of the Child. United Nations Children Fund, S. 140. 

44 UN, Working Group on a Draft Convention on the Rights of the Child (1983), Re-

port, E/CN.4/1983/62, S. 4 – 8. 

45 UN, Working Group on a Draft Convention on the Rights of the Child (1983), Re-

port, E/CN.4/1983/62, S. 7 – 8. 
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schützen und gewährleisten.46 Die Staatenpflichten gelten unabhängig 

von der Staatsangehörigkeit eines Kindes, die Vertragsstaaten müssen 

sie gemäß Artikel 2 Absatz 1 UN-KRK jedem „ihrer Hoheitsgewalt un-

terstehenden Kind“ gewährleisten. 

Staatliche Stellen in Deutschland müssen auch das Informationsrecht 

von Kindern inhaftierter Eltern achten, schützen und gewährleisten.  

Die Achtungspflicht ist eine passive Verpflichtung und im Hinblick 

auf das Informationsrecht regelmäßig unproblematisch. Staatliche 

Stellen müssen Verletzungen des Informationsrechts von Kindern un-

terlassen.47 Mögliche rechtswidrige Eingriffe wären etwa Zensur von 

Informationsmaterial oder der Massenmedien. Für diese oder ähnli-

che Verletzungen der Achtungspflicht gibt es derzeit keine Anhalts-

punkte.   

Die Schutzpflicht ist eine aktive Verpflichtung. Der Staat muss Rechts-

verletzungen durch Dritte verhindern, sowohl durch vorbeugende 

Maßnahmen als auch durch gezieltes Eingreifen in bestehende Beein-

trächtigungen. 48  „Dritte“ umfassen dabei alle nicht-staatlichen Ak-

teur*innen, einschließlich Elternteilen und Familie, Lehrer*innen o-

der andere Privatpersonen, sowie staatliche Akteur*innen, die außer-

halb ihrer Kompetenzen handeln. Der Staat muss Kinder somit auch 

vor Verletzungen ihres Informationsrechts im privaten Raum schüt-

zen. Dafür kann er präventive Maßnahmen ergreifen. Es bedeutet aber 

auch, dass staatliche Stellen im Einzelfall wissen müssen, ob und wie 

Kinder von Inhaftierten von ihren sorgeberechtigten Personen infor-

miert werden, um sie vor einer möglichen Verletzung ihres Informa-

tionsrechts schützen zu können. 

 

46 Vgl. Schmahl (2017), Art. 2, Rn. 2. 

47 Inter-Parliamentary Union / United Nations Office of the High Commissioner for 

Human Rights (2016), Human Rights / Handbook for Parliamentarians N° 26, S. 32. 

48 Inter-Parliamentary Union / United Nations Office of the High Commissioner for 

Human Rights (2016), Human Rights / Handbook for Parliamentarians N° 26, S. 32. 
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Weiterhin besteht eine staatliche Gewährleistungspflicht. Der Staat 

muss aktiv werden, um die Rechte der UN-KRK zu gewährleisten und 

progressiv zu verwirklichen.49 Diese ist derzeit entscheidend für die 

Verwirklichung des Informationsrechts von Kindern inhaftierter El-

tern. Denn ihr sehr spezifischer Informationsbedarf wird von den 

Massenmedien kaum in ausreichendem Maß bearbeitet. Ein bloßes 

Einhalten der staatlichen Achtungs- und Schutzpflicht hinterlässt da-

her große Informationslücken. Diese darf der Staat nicht als gegeben 

hinnehmen. Vielmehr muss der Staat geeignete Informationen entwe-

der selbst zur Verfügung stellen und verteilen oder aber zivilgesell-

schaftliche Akteure bei der Schaffung eines Informationsangebots un-

terstützen.  

Die Staatenpflichten richten sich an alle staatlichen Stellen, deren Ent-

scheidungen Auswirkungen auf ein Kind oder Kinder als Gruppe ha-

ben. Sie binden auch staatliche Stellen auf allen Ebenen, vom Bund 

über Länder und Kommunen. Da für den Justizvollzug die Länder zu-

ständig sind, spielen die Behörden der Länder regelmäßig eine wich-

tige Rolle für die Wahrnehmung der Rechte von Kindern inhaftierter 

Eltern.  

 

 

 

2. Nicht-Diskriminierung 

Bei der Erfüllung dieser Staatenpflichten sind staatliche Stellen an das 

Diskriminierungsverbot aus Artikel 2 UN-KRK gebunden. 

Artikel 2  

(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festge-

legten Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt un-

terstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der 

 

49 Handbook for Parliamentarians, S. 33. 

Prüfungen von Staatenpflichten sind im Folgenden am 

Pfeil-Piktogramm erkennbar. 
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Rasse50, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, 

der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethni-

schen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der 

Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines 

Vormunds.  

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um si-

cherzustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung 

oder Bestrafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäu-

ßerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds 

oder seiner Familienangehörigen geschützt wird.  

Die UN-KRK definiert nicht, was eine Diskriminierung ist. Stefanie 

Schmahl schlägt in Anlehnung an weitere Menschenrechtsabkommen 

 

50 Die Verwendung des Begriffs „Rasse“ erfolgt hier ausdrücklich als Zitation der 

deutschen Übersetzung der UN-KRK. Dieser entspricht zwar der deutschen Überset-

zung des Wortes „race“ in der verbindlichen englischen Fassung der UN-KRK, wird 

aber im deutschen Kontext kontrovers diskutiert. Als Rechtsbegriff taucht das Diskri-

minierungsmerkmal der „Rasse“ sowohl im Grundgesetz als auch in internationalen 

Dokumenten des Menschenrechtsschutzes auf. Dadurch kann fälschlicherweise der 

Eindruck entstehen, es gäbe menschliche Rassen. Kritiker*innen fordern daher, den 

historisch extrem belasteten Begriff der „Rasse“ durch das zu ersetzen, was eigentlich 

gemeint ist: rassistische Diskriminierung. Dies soll verhindern, dass Rechtstexte ras-

sistische Denkmuster und Annahmen reproduzieren (vgl. Hendrik Cremer, (2009): 

„…und welcher Rasse gehören Sie an?“ / Zur Problematik des Begriffs „Rasse“ in der 

Gesetzgebung. Deutsches Institut für Menschenrechte, Policy Paper No. 10). Andere 

Perspektive fordern, den Begriff der „Rasse“ in Rechtstexten zu belassen, da diese Ka-

tegorie notwendig sei, um Diskriminierung sichtbar zu machen. Der Begriff „Rasse“ 

müsse eben deshalb verwendet werden, um sichtbar zu machen, dass „Rassen“ nicht 

empirische, sondern sozial konstruierte Kategorien sind (vgl. Center for Intersectional 

Justice (2019), Intersektionalität in Deutschland / Chancen, Lücken und Herausforde-

rungen, S. 21). Beide Ansichten bringen fundierte Argumente vor. Während die Frage 

nach der weiteren Verwendung des Begriffs „Rasse“ als Rechtsbegriff hier nicht ge-

klärt werden kann, arbeitet das Gutachten mit dem Begriff „Rasse“ ausschließlich als 

Zitat aus der UN-KRK und anderen Rechtstexten. 
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vor, eine Diskriminierung an vier Elementen festzumachen: „Un-

gleichbehandlung von Gleichem oder Gleichbehandlung von Unglei-

chem, Abwesenheit legitimer Gründe, Mangel an Verhältnismäßigkeit 

und Anknüpfung an ein verpöntes Unterscheidungsmerkmal“.51  

Artikel 2 UN-KRK nennt eine Reihe verpönter Unterscheidungsmerk-

male. Diese Liste ist jedoch nicht abschließend, zumal der Begriff des 

„sonstigen Status“ bewusst Raum lässt für weitere Diskriminierungs-

merkmale. So sind beispielsweise die sexuelle Orientierung, Nichtehe-

lichkeit oder eine HIV-Infektion als verpönte Unterscheidungsmerk-

male anerkannt.52 Auch das in Artikel 2 nicht explizit genannte Le-

bensalter fällt unter den „sonstigen Status“ des Kindes.53 Die Offenheit 

des Artikel 2 Absatz 1 für weitere Merkmale ermöglicht es, Mehrfach-

diskriminierungen sichtbar zu machen. Denn Kinder werden oft schon 

aufgrund ihres Kindseins bzw. ihres Lebensalters diskriminiert, wäh-

rend sie zugleich aufgrund weiterer Merkmale wie dem Geschlecht 

diskriminiert werden.   

Der Aufbau von Artikel 2 der UN-KRK trägt der Tatsache Rechnung, 

dass Kinder Diskriminierung oft nicht oder nicht nur aufgrund eigener 

Merkmale erfahren, sondern vermittelt durch eine Diskriminierung 

der Eltern. Artikel 2 Absatz 1 enthält ein akzessorisches Diskriminie-

rungsverbot, welches sich auf die „im Übereinkommen festgelegten 

Rechte“ bezieht. Die Vertragsstaaten müssen dieses Diskriminierungs-

verbot somit nur soweit beachten, wie der Schutzbereich eines Rechtes 

aus der UN-KRK betroffen ist.54 Anders sieht das bei Artikel 2 Absatz 2 

aus: das Verbot der vermittelten Diskriminierung der Kinder aufgrund 

von Merkmalen ihrer Eltern ist nicht akzessorisch, es erstreckt sich auf 

jede staatliche Tätigkeit.55 Vertragsstaaten kommt hier, im Gegensatz 

zu Artikel 2 Absatz 1, eine Schutzpflicht zu. Sie müssen also über Dritte 

 

51 Vgl. Schmahl (2017), Art. 2, Rn. 11. 

52 Ebd., Rn. 26-27. 

53 UN, Committee on the Rights of the Child (2016), UN Doc. CRC/C/GC/20, Ziff. 21. 

54 Vgl. Schmahl (2017), Art. 2, Rn. 9. 

55 Vgl. Schmahl (2017), Art. 2, Rn. 32. 
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vermittelte Diskriminierung von Kindern aktiv und in allen Belangen 

bekämpfen.56 Da die Freiheitsstrafe eines Elternteils unter dessen Sta-

tus fällt, genießen auch Kinder inhaftierter Eltern den besonderen 

Schutz vor Diskriminierung aus Artikel 2 Absatz 2 UN-KRK.57  

Das Recht des Kindes auf Nicht-Diskriminierung muss auf jedes Kern-

element des Informationsrechts angewandt werden. Informationen 

müssen für alle Kinder gleichermaßen verfügbar und zugänglich sein. 

Allen Kindern müssen Informationsangebote gleichen Umfangs und 

gleicher Qualität zur Verfügung stehen. Sie müssen aber auch inhalt-

lich angemessen und frei von Diskriminierung sein. Dabei müssen 

Vertragsstaaten nicht nur ihrer Achtungspflicht nachkommen, indem 

sie Diskriminierung unterlassen. Sie müssen auch ihrer Gewährleis-

tungs- und Schutzpflicht nachkommen, indem sie geeignete Maßnah-

men ergreifen, um bestehende Diskriminierung zu bekämpfen (affir-

mative action).58  

 

 

 

 

III. Kernelemente des Informationsrechts 

Die UN-Fachausschüsse haben Qualitätsstandards entwickelt, mit de-

ren Hilfe menschenrechtliche Garantien konkretisiert und ihre Um-

setzung überprüft werden kann. In Bezug auf den aus dem Internatio-

nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPWSK) 

wurde ein Schema aus vier Kernelementen entwickelt: die Verfügbar-

keit, der Zugang, die Annehmbarkeit und die Qualität einer Ressource. 

Diese Kernelemente identifizierte der UN-Ausschuss für 

 

56 Ebd., Rn. 32. 

57 Ebd., Rn. 32. 

58 Ebd., Rn. 13. 

Prüfungen des Diskriminierungsverbots sind im Folgen-

den am Gruppen-Piktogramm erkennbar. 
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wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (WSK-Ausschuss) in sei-

nen Allgemeinen Bemerkungen (general comments) 12 bis 15 zu den 

Rechten auf Nahrung, Bildung, Gesundheit und Wasser im IPWSK.59 

Auch der Kinderrechtsausschuss arbeitet mit diesen Kernelementen in 

seiner Allgemeinen Bemerkungen zum Kinderrecht auf Gesundheit.60 

Diese lassen sich auch auf das Informationsrecht in der UN-KRK an-

wenden.  

Das Element der Verfügbarkeit (availability) erfordert, dass Informati-

onsressourcen in ausreichender Menge, flächendeckend und kontinu-

ierlich vorhanden sind.61  

Das Element Zugang (accessibility) erfordert, dass die verfügbaren In-

formationsressourcen für alle zugänglich sind. Der Zugang hat wiede-

rum vier sich überschneidende Dimensionen.62 Zunächst müssen alle 

Kinder gleichen Zugang zu Informationsressourcen haben, der Zu-

gang muss also nicht-diskriminierend sein. Weiterhin muss sowohl 

der physische Zugang zu einer Informationsressource als auch der 

wirtschaftliche Zugang gewährleistet werden. Schließlich muss für den 

Zugang auch das Recht gewährleistet werden, Informationen über In-

formationsangebote zu suchen, zu erhalten und weiterzugeben. 

 

59 Vgl.  UN, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) (1999), UN 

Doc. E/C.12/1999/5; UN Doc. E/C.12/1999/10; (2000), UN Doc. E/C.12/2000/4; (2003), 

UN Doc. E/C.12/2002/11.   

60 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2013), CRC/C/GC/15. 

61 Vgl. UN CESCR (1999), UN Doc. E/C.12/1999/5, Ziff. 12; UN Doc. E/C.12/1999/10, 

Ziff. 6 a); (2000) UN Doc. E/C.12/2000/4, Ziff. 12 a); (2003), UN Doc. E/C.12/2002/11, 

Ziff. 12 a). 

62  Vgl. UN CESCR (2003), UN Doc. E/C.12/2002/11, Ziff. 12 c).; (2000) UN Doc. 

E/C.12/2000/4, Ziff. 12 b);  Marie Villumsen / Mads Holst Jensen, Mads Holst (2014), 

AAAQ and the Right to Water / Contextualizing Indicators for Availability, Accessi-

bility, Acceptability and Quality, The Danish Institute for Human Rights, S. 17-18.  
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Das Element der Angemessenheit (acceptability) beschreibt, dass alle In-

formationsressourcen akzeptabel, kulturell angemessen und sensibel 

gegenüber marginalisierten Gruppen sein müssen.63 

Das vierte Element ist die Qualität (quality) der Ressourcen. Informati-

onsressourcen müssen korrekt und relevant sein, sie dürfen nicht 

schädlich sein.64 Ihre Qualität muss wissenschaftlichen Standards ge-

nügen.65 

Modifikationen der Kernelemente in Bezug auf das Informationsrecht 

ergeben sich vor allem aus der Tatsache, dass Informationen im Ge-

gensatz zu physischen Ressourcen wie Wasser teilbar sind. Außerdem 

enthält Artikel 17 UN-KRK Hinweise auf die besonderen Anforderun-

gen, die die UN-KRK an Informationsressourcen stellt, etwa das Wohl-

ergehen und die Gesundheit des Kindes als Kriterien für die Angemes-

senheit und Qualität von Informationen. 

  

 

63  Vgl. UN CESCR (1999), UN Doc. E/C.12/1999/5, Ziff. 11; (1999) UN Doc. 

E/C.12/1999/10, Ziff. 6 c); (2000), UN Doc. E/C.12/2000/4, Ziff. 12 c); Lena Kähler et 

al. (2017), AAAQ & Sexual and Reproductive Health and Rights / International Indica-

tors for Availability, Accessibility, Acceptability and Quality, Danish Institute for Hu-

man Rights, S. 26-27. 

64 Vgl. UN CESCR (1999), UN Doc. E/C.12/1999/5, Ziff. 8; UN CESCR (2000), UN Doc. 

E/C.12/2000/4, Ziff. 12 c). 

65 Vgl. UN CESCR (2000), UN Doc. E/C.12/2000/4, Ziff. 12 d); Lena Kähler et al. (2017), 

S. 29 ff. 
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Übersicht: Kernelemente des Kinderrechts auf Information 

Kernele-

ment 

Dimension 

Verfügbar-

keit 

Vorhandensein von Informationsressourcen in ausrei-

chendem Umfang 

Flächendeckendes Vorhandensein von Informations-

ressourcen 

Kontinuierliche Verfügbarkeit von Informationsres-

sourcen 

Zugang Nicht-Diskriminierung beim Zugang zu Informations-

ressourcen 

Ökonomischer Zugang zu Informationsressourcen 

Physischer Zugang zu Informationsressourcen (Beschaf-

fung, Nutzung, Unterstützung) 

Information über vorhandene Informationsressourcen 

Angemes-

senheit 

Akzeptabilität von Informationsressourcen (Formale Ak-

zeptabilität, Inhaltliche Akzeptabilität) 

Sensibilität von Informationsressourcen gegenüber 

marginalisierten Gruppen (Mehrdimensionale Diskrimi-

nierung & Intersektionalität) 

Qualität 

 

 

Richtigkeit der Informationen  

Relevanz der Informationen 

Wohlergehen des Kindes 

Qualitätssicherung 
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E. Umsetzung des Rechts auf Infor-
mation 

I. Umsetzung anhand der Kernelemente 

1. Verfügbarkeit 

Ausreichender Umfang 

Kindern inhaftierter Eltern müssen Informationen in ausreichendem 

Umfang zur Verfügung stehen. Informationsressourcen haben gegen-

über Ressourcen wie Wasser oder Nahrung den Vorteil, teilbar und 

nicht-rivalisierend zu sein. Sie können deutlich leichter geteilt, ver-

vielfältigt und verteilt werden. Daher stellt der Umfang hier nicht auf 

den physischen Umfang an Informationsmaterial wie Büchern, Pos-

tern oder ähnlichem ab, sondern vielmehr auf den inhaltlichen Um-

fang und die Bandbreite verfügbarer Informationsressourcen. Jedes 

Kind einer inhaftierten Person hat je nach seinen persönlichen Merk-

malen und Lebensumständen einen spezifischen Informationsbedarf, 

der gedeckt werden muss, um seine Beteiligungsrechte zu verwirkli-

chen. Um diesen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, müs-

sen Informationsressourcen zu allen Themen rund um die Inhaftie-

rung eines Elternteils zur Verfügung stehen. 

Aus den in Abschnitt D.I dargestellten Teilrechten des Informations-

rechts leiten sich zwei inhaltliche Schwerpunkte von Informationsres-

sourcen ab, die sich teilweise überschneiden.  

Zum einen müssen Kindern im Rahmen ihres Rechts auf Menschen-

rechtsbildung Informationen über ihre eigenen Rechte zur Verfügung 

stehen. Dies umfasst ihre generellen Rechte, aber auch spezifische 

Rechte im Zusammenhang mit der Inhaftierung des Elternteils, etwa 

das Kontaktrecht. Jedes Kind muss darüber informiert werden, welche 

Besuchs- und Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Elternteil be-

stehen und wie es diese nutzen kann. Es muss auch über seine Beteili-

gungsrechte informiert werden und wie es diese ausüben kann. Dazu 

gehört etwa das Recht, über die Gestaltung des Besuchs oder der 
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Kommunikation mitzuentscheiden oder auch, diese ganz zu verwei-

gern. Es muss über vorhandene Informations-, Beratungs- und Hilfs-

angebote informiert werden, die ihm zur Verfügung stehen, und wie 

es auf diese zugreifen kann.  

Zum anderen haben Kinder inhaftierter Eltern ein Recht darauf, In-

formationen über die Haft des Elternteils zu erhalten. Denn die Haft 

eines Elternteils stellt eine sie berührende Angelegenheit dar. Infor-

mationen wie der Haftgrund, die Stationen der Haft von der Inhaftie-

rung bis zur Haftentlassung, die Konditionen der Haft und deren 

Länge können zu den Informationen gehören, die ein Kind braucht, 

um seine Beteiligungsrechte wahrzunehmen. Umfassende und kin-

dergerechte Informationen zu diesen Themen müssen verfügbar sein. 

Informationen zu manchen genannten Themen scheinen gerade bei 

jüngeren Kindern nicht im Sinne des Kindeswohls zu sein, etwa wenn 

es um den Grund einer Haftstrafe geht. Die Bedeutung, die die UN-

KRK der Selbstbestimmung und Beteiligung von Kindern zumisst, 

spricht dafür, Kindern die Bewältigung auch solcher Informationen 

grundsätzlich zuzutrauen. Daher müssen Informationen zu all diesen 

Themen zunächst zur Verfügung stehen. Der Zugang zu diesen Infor-

mationen muss dann im Einzelfall beschränkt werden, wenn dies im 

Sinne des Kindeswohls ist. 

Das derzeitige Angebot an Informationsmaterialien für Kinder inhaf-

tierter Eltern in Deutschland ist von nicht ausreichendem Umfang. In-

haltlich konzentrieren sich Informationsressourcen auf die Erklärung 

von Haft und Haftbedingungen, den Besuch im Gefängnis und das (Fa-

milien-)Leben ohne das inhaftierte Elternteil. Die Ressourcen spiegeln 

dabei die Expertise ihrer Herausgeber*innen. Das sind meist JVAen, 

die Kinder inhaftierter Eltern vorrangig im Kontext des Besuchs in der 

JVA sehen, oder soziale Hilfsorganisationen, die Kinder als Teil der An-

gehörigen von Inhaftierten betrachten, selten jedoch auf deren eigene 

Rechte eingehen. Nur wenige Organisationen richten sich speziell an 

Kinder von Inhaftierten und stellen auch dementsprechende umfang-

reiche Informationen zur Verfügung, darunter etwa der Treffpunkt 
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e.V. in Nürnberg66 sowie der Verein MitGefangen e.V. in Dresden. Da-

her finden sich kaum Materialien zum sonstigen Leben des Kindes ei-

ner inhaftierten Person, etwa seinem sozialen Leben, seiner Gesund-

heit und seinem emotionalen Wohlbefinden. Es wäre daher nötig, 

dass, wie von Artikel 17 UN-KRK gefordert, ein umfangreicheres An-

gebot aus einer Vielfalt von Quellen besteht. Darüber hinaus gibt es 

derzeit kein Informationsmaterial, dass sich explizit mit den Rechten 

von Kindern inhaftierter Eltern beschäftigt und sich direkt an Kinder 

richtet.  

 

Dies umfasst finanzielle Unterstützung, aber auch Anleitung und das 

Verbreiten von „best practice“-Beispielen. Letzteres zeigt etwa der 

Leitfaden des Children of Prisoners Europe (COPE). COPE ist eine eu-

ropäische Netzwerkorganisation zivilgesellschaftlicher Organisatio-

nen, die mit Kindern inhaftierter Eltern arbeiten. Der englischspra-

chige Leitfaden „Working with the media on behalf of children with 

imprisoned parents” unterstützt NGOs dabei, eigene mediale Ange-

bote zu schaffen.67 Er bietet Grundlagen der strategischen Kommuni-

kation, Öffentlichkeitsarbeit und Gestaltung verschiedener Medien-

formate.  

 

 

66 Webseite des Treffpunkt e.V. siehe https://www.treffpunkt-nbg.de/ (abgerufen am 

04.11.2020); Webseite des MitGefangen e.V. siehe https://www.mitgefangenverein.de/ 

(abgerufen am 04.11.2020). 

67 Edoardo Fleischner (2019), Working with the media on behalf of children with im-

prisoned parents, Children of Prisoners Europe, https://childrenofprisoners.eu/me-

dia-toolkit_2019/ (abgerufen am 04.11.2020).  

Der Staat muss gewährleisten, dass Informationen für Kin-

der inhaftierter Eltern in ausreichendem Umfang vorhan-

den sind. Zu diesem Zweck kann er zivilgesellschaftliche 

Organisationen dabei unterstützen, ein umfassendes In-

formationsangebot für Kinder von Inhaftierten zu schaffen. 

https://www.treffpunkt-nbg.de/
https://www.mitgefangenverein.de/
https://childrenofprisoners.eu/media-toolkit_2019/
https://childrenofprisoners.eu/media-toolkit_2019/
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Flächendeckende Verfügbarkeit 

Eine flächendeckende Verfügbarkeit ist dann gegeben, wenn Informa-

tionsressourcen im gesamten Bundesgebiet für alle Kinder gleicher-

maßen verfügbar sind. Dafür bietet sich insbesondere die Nutzung di-

gitaler Medien und Online-Angeboten an. Solche Angebote können 

und sollten physische Medien allerdings nicht vollständig ersetzen. 

Diese können erst ab einem gewissen Alter sinnvoll eingesetzt und von 

Kindern genutzt werden, zudem verfügt nicht jedes Kind über einen 

Zugang zu einem Computer oder einem anderen internetfähigen 

Endgerät. Eine flächendeckende Verfügbarkeit ist somit nur gegeben, 

wenn physische und nicht-physische Medien gleichermaßen flächen-

deckend verfügbar sind. 

Das Informationsangebot für Kinder inhaftierter Eltern in Deutsch-

land ist derzeit nicht flächendeckend verfügbar. Föderale Strukturen 

führen dazu, dass vorhandene Informationsmaterialien oftmals nur 

lokal oder innerhalb eines Bundeslandes verfügbar sind. Der Justiz-

vollzug ist Angelegenheit der Länder, Träger der Kinder- und Jugend-

hilfe sind auf Landes-, Landkreis- und Gemeindeebene angesiedelt. 

Daher fehlt es sowohl an der flächendeckenden Verfügbarkeit von In-

formationen sowie an einem Überblick, was bundesweit verfügbar ist. 

Einzelne Standorte mit gut ausgebauten Informationsangeboten blei-

ben daher Inseln und wirken selten in die Fläche. So ist der Treff-

punkt e.V. vorrangig in Nürnberg, der MitGefangen e.V. in Dresden 

aktiv. Auch einzelne JVAen halten eigens erstellte Informationsmate-

rialien für Kinder vor, die sich meist um den Besuch in der JVA drehen. 

Ob dieses Informationsmaterial für ein Kind verfügbar ist, ist bisher 

jedoch davon abhängig, ob es an seinem Wohnort eine entsprechende 

Initiative gibt. 

Allen Kindern muss der gleiche Umfang an Informationen 

zur Verfügung stehen. Unterscheidet sich die Verfügbarkeit 

von Informationen aufgrund eines in Artikel 2 KRK ge-

nannten Merkmals, kann dies eine mittelbare Diskriminie-

rung darstellen. 
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Der Staat hat hier die Pflicht, aktiv zu werden und die flächendeckende 

Verfügbarkeit von Informationsmaterial zu gewährleisten. Staatliche 

Stellen auf Bundesebene müssen sicherstellen, dass die zuständigen 

Behörden der Länder sowie öffentliche und private Trägerorganisati-

onen sich austauschen, Materialien teilen und Informationsressourcen 

im gesamten Bundesgebiet verfügbar sind. 

 

 

Eine Diskriminierung läge vor, wenn Überschneidungen zwischen der 

lokalen Informationslage und demographischen Merkmalen des Ortes 

bestünden, etwa Religion, Sprache oder Ethnie der Einwohner*innen. 

Es fehlt jedoch an Daten über die Informationslage von Kindern in-

haftierter Eltern, die mit demographischen Daten abgeglichen werden 

könnten.   

Fraglich ist, ob eine unterschiedliche Verfügbarkeit von Informations-

ressourcen in städtischen und ländlichen Gebieten eine Diskriminie-

rung aufgrund der sozialen Herkunft des Kindes darstellt. Das Merk-

mal der „sozialen Herkunft“ hat in der bisherigen Anwendung der UN-

KRK sowie ihrer Auslegung durch den Kinderrechtsausschuss jedoch 

kaum Präzision erfahren.68 Es ist daher unklar, ob die urbane oder 

ländliche Herkunft eines Kindes ein verpöntes Diskriminierungs-

merkmal darstellt. In jedem Fall sind staatliche Stellen jedoch dazu 

verpflichtet, vorhandene Informationsressourcen gleichermaßen in 

städtischen wie in ländlichen Gebieten verfügbar zu machen. 

 

68 Angelo Capuano (2016), The Meaning of “Social Origin” in International Human 

Rights Treaties: The Meaning of “Social Origin” in International Human Rights Trea-

ties, New Zealand Journal of Employment Relations, 41(3), S. 101. 

Staatliche Stellen des Bundes müssen gewährleisten, dass 

vorhandene Informationsangebote im gesamten Bundes-

gebiet verfügbar sind. 

Insbesondere darf die örtliche Verfügbarkeit nicht direkt 

oder mittelbar an eines der Diskriminierungsmerkmale 

aus Artikel 2 UN-KRK anknüpfen.  
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Kontinuierliche Verfügbarkeit 

Informationsressourcen müssen kontinuierlich verfügbar sein. Diese 

Kontinuität ist eine andere als bei lebensnotwendigen Ressourcen wie 

Wasser oder Nahrung. Es geht darum, Informationsressourcen nicht 

einmalig verfügbar zu machen, sondern als Teil einer kontinuierlichen 

Strategie für die Information von Kindern inhaftierter Eltern zu be-

trachten. Behörden sollten daher nicht kurzfristige Projekte zur Infor-

mation von Kindern inhaftierter Eltern auflegen, sondern intern lang-

fristige Zuständigkeiten für das Thema vergeben. Soweit der Staat zi-

vilgesellschaftliche Organisationen bei der Schaffung eines Informati-

onsangebots unterstützt, müssen entsprechende Fördergelder ein 

langfristiges Engagement ermöglichen.  

Die Anforderung der kontinuierlichen Verfügbarkeit überschneidet 

sich auch mit dem Kernelement der Qualität. Denn veraltete Informa-

tionen sind für das betroffene Kind unter Umständen nicht korrekt o-

der nicht mehr relevant (siehe 4. Qualität). 

2. Zugang 

Nicht-Diskriminierung im Zugang 

Der WSK-Ausschuss betont wiederholt, dass insbesondere der Zugang 

zu Ressourcen nichtdiskriminierend sein muss.69 Diese Anforderung 

deckt sich mit dem in Artikel 2 UN-KRK verankerten Diskriminie-

rungsverbot. Kinder haben ein Recht auf Zugang zu Informationsres-

sourcen ohne jede Diskriminierung aufgrund der in Artikel 2 UN-KRK 

genannten Unterscheidungsmerkmale.  

Zu beachten ist, dass eine zielgerichtete Ansprache von Kindern, die 

aufgrund eines solchen Merkmals diskriminiert werden, selbst keine 

Diskriminierung darstellt. Diese Form der affirmative action ist im Ge-

genteil eine mögliche Maßnahme, um der staatlichen Verpflichtung 

zur Nicht-Diskriminierung nachzukommen. Im Bereich des Zugangs 

 

69  UN, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2003), UN Doc. 

E/C.12/2002/11, Ziff. 12. 
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ist der Staat verpflichtet, den Zugang benachteiligter Kinder zu Infor-

mationsangeboten zielgerichtet zu fördern. Dies wird derzeit durch 

das fehlende Wissen über Kinder inhaftierter Eltern und ihre spezifi-

schen Problemlagen erschwert. Es ist nicht bekannt, wie viele Kinder 

inhaftierter Eltern Zugang zu Informationsmaterialien erhalten, wie 

sie diesen erhalten und welche Faktoren den Zugang ggf. erschweren 

(siehe Empfehlung II). Staatliche Stellen müssen sich hier an der Ex-

pertise zivilgesellschaftlicher Organisationen orientieren, die mit Kin-

dern inhaftierter Eltern und Kindern mit Diskriminierungserfahrung 

arbeiten (siehe Empfehlung III). 

Physischer Zugang 

Kinder haben ein Recht auf physischen Zugang zu Informationsres-

sourcen. Diese ursprünglich im Zusammenhang mit den Rechten auf 

Wasser und Nahrung entwickelte Dimension ist hier weit auszulegen. 

Es ist darauf abzustellen, ob ein Kind die Möglichkeit hat, Informati-

onsressourcen zu beschaffen, zu nutzen und bei Bedarf Unterstützung 

zu erfahren. Der physische Zugang muss in einem geschützten Rah-

men gewährleistet werden und darf weder vom Staat noch von Dritten 

mit Hürden oder Sanktionen belegt werden. Staatliche Stellen sind 

verpflichtet, bestehende Ungleichheiten beim Zugang aktiv auszuglei-

chen. 

Beschaffung 

Bei der Beschaffung analoger Informationsmaterialien können physi-

sche Hürden auftreten. Handelt es sich um Ressourcen wie Plakate, 

Bücher oder Broschüren, die in JVAen, Gerichten oder Behörden aus-

liegen, verhindert die physische Distanz den Zugang des Kindes zu In-

formationen. Beratungsangebote in Form analoger Beratungssitzun-

gen sind eine wichtige Informationsquelle für Kinder, können unter 

Umständen aber weit entfernt und somit schwer zugänglich sein.  

Staatliche Stellen haben hier die Möglichkeit, die Beschaffung zumin-

dest grundlegender Informationsressourcen deutlich zu vereinfachen, 

indem sie diese in staatlichen Einrichtungen zugänglich machen. Kin-

dergärten und Schulen sollten über entsprechende Informationsres-

sourcen verfügen. Neben spezialisierten Ressourcen sollte auch das 
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reguläre Unterrichtsmaterial in einem geeigneten Rahmen die Inhaf-

tierung eines Elternteils oder anderer Familienangehöriger themati-

sieren. Dies vereinfacht nicht nur den physischen Zugang zu Informa-

tionen; es schützt Kinder inhaftierter Eltern auch vor Stigmatisierung 

und einer Diskriminierung durch Dritte, wenn alle Kinder unabhängig 

von der eigenen Situation Informationen über Haft, Gefängnis und die 

Inhaftierung von Angehörigen erhalten.70 Der Staat kommt damit sei-

ner Schutzpflicht gem. Artikel 2 Absatz 2 UN-KRK nach. 

 

Nicht nur zu analogen, auch zu digitalen Angeboten haben Kinder 

nicht immer freien Zugang. Dies hat auch der Umstieg vieler Schulen 

auf digitalen Unterricht während der Corona-Pandemie gezeigt. Der 

Kinderrechtsausschuss hat im Zusammenhang mit der Corona-Pan-

demie die Vertragsstaaten angehalten, alternative Lösungen für Kin-

der, die keinen oder begrenzten Zugang zu digitalen Technologien o-

der zum Internet haben, zu finden.71 Kinder müssen daher auch bei 

der Beschaffung digitaler Informationsmaterialien unterstützt wer-

den. Alle bestehenden Online-Angeboten sollten auch in analogen Al-

ternativen verfügbar sein. 

 

 

70 Ein Beispiel für die Thematisierung von elterlicher Haft in Formaten, die sich nicht 

spezifisch an Kinder von Inhaftierten richten, ist die Bearbeitung des Themas in der 

Sesamstraße (siehe https://sesamestreetincommunities.org/topics/incarceration/, ab-

gerufen am 04.11.2020). Auch die Sendung mit der Maus hat eine Folge über das Ge-

fängnis, thematisiert dabei aber nicht die Inhaftierung eines Elternteils oder anderer 

Familienangehöriger (https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/gefaeng-

nis.php5, abgerufen am 04.11.2020). 

71  Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2020), COVID-19 Statement, 8 April 

2020.  

Die Inhaftierung von Elternteilen oder Familienangehöri-

gen müssen in den regulären Bildungs- und Unterrichts-

materialien aller staatlichen Bildungseinrichtungen the-

matisiert werden. 

https://sesamestreetincommunities.org/topics/incarceration/
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/gefaengnis.php5
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/gefaengnis.php5
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Nutzung 

Der physische Zugang kann außerdem verhindert sein, wenn ein Kind 

eine Informationsressource zwar theoretisch beschaffen, aber nicht 

nutzen kann.  

Dies ist der Fall, wenn ein Kind eine Informationsressource nicht nut-

zen kann, weil diese nicht in der Erstsprache des Kindes gehalten ist. 

Derzeitige Informationsangebote sind fast ausschließlich auf Deutsch 

vorhanden. Dabei gibt es in Deutschland viele Kinder mit anderer als 

deutscher Erstsprache.72 Dies trifft insbesondere auf Kinder im Vor-

schulalter zu, aber auch auf viele Kinder, deren Familien vor weniger 

als zehn Jahren immigriert sind.73 Die UN-KRK macht deutlich, dass 

der Informationszugang von Kindern nicht aufgrund der von ihnen 

gesprochenen Sprache eingeschränkt werden darf. Staatliche Stellen 

müssen die sprachlichen Bedürfnisse aller Kinder achten und ihren 

Zugang zu Informationen gewährleisten. Dies ergibt sich aus Artikel 

17d UN-KRK, der die Beachtung der sprachlichen Bedürfnisse von 

Kindern als Aufgabe der Medien benennt, und aus dem Diskriminie-

rungsverbot aufgrund der Sprache aus Artikel 2 Absatz 1 UN-KRK.  

 

Besonders gefährdet ist der physische Zugang zu Informationen für 

Kinder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen. Hier muss der 

Staat seinen Verpflichtungen aus Artikel 23 UN-KRK sowie Artikel 7 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) nachkommen und ge-

eignete Maßnahmen ergreifen, um den Informationszugang von 

 

72 Statistisches Bundesamt (2020): Verteilung der Haushalte mit Migrationshinter-

grund* in Deutschland nach der Zuhause gesprochenen Sprache im Jahr 2017. Stand 

September 2018. 

73 Ebd. 

Staatliche Stellen müssen gewährleisten, dass jedes Kind In-

formationen in der von ihm gesprochenen Sprache erhält. 

Dazu müssen sie die sprachliche Diversität des vorhande-

nen Informationsmaterials gewährleisten. 
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Kindern mit Behinderungen zu gewährleisten. Soweit verfügbare In-

formationsangebote für Kinder mit Behinderungen unzugänglich 

sind, sind staatliche Stellen verpflichtet, diese zugänglich zu machen. 

Kinder mit Behinderungen haben zudem gemäß Artikel 23 Absatz 2 

UN-KRK ein Recht auf besondere Betreuung bei der Nutzung dieser 

Informationsangebote. Dafür muss ihnen und ihren Betreuungsperso-

nen unentgeltliche Unterstützung angeboten werden. Fachpersonal, 

das im Umgang mit Kindern inhaftierter Eltern geschult wird, muss 

für die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen sensibilisiert wer-

den. 

 

 

Unterstützung 

Schließlich müssen Kinder aktiv dabei unterstützt werden, Zugang zu 

Informationsressourcen zu erhalten. Diese Unterstützung muss alters-

gerecht gestaltet sein. Jüngere Kinder sind auf die direkte Unterstüt-

zung einer Betreuungsperson angewiesen, um Zugang zu Informati-

onsressourcen zu erhalten. Ältere Kinder können Informationsmate-

rialien zwar selbständig beschaffen und nutzen, haben aber dennoch 

ein Recht darauf, ihrem Alter entsprechend begleitet und unterstützt 

zu werden. 

Kinder inhaftierter Eltern müssen individuell dabei unterstützt wer-

den, Zugang zu Informationsressourcen zu erhalten. Da Kinder von 

staatlicher Seite nicht automatisiert Informationen bei Inhaftierung 

eines Elternteils erhalten, sind sie meist auf die Vermittlung von Infor-

mationen durch die Eltern oder andere Betreuungspersonen angewie-

sen. Dies ist vor allem, aber nicht nur für jüngere Kinder relevant. In-

formationsangebote für Kinder inhaftierter Eltern erfordern regelmä-

ßig die Unterstützung einer Betreuungsperson, die etwa eine Website 

Ist der Informationszugang für Kinder mit Behinderungen 

erschwert, stellt dies eine rechtswidrige Diskriminierung 

aufgrund der Behinderung des Kindes dar. 

Der Staat muss Informationsangebote für Kinder mit Be-

hinderungen vollumfänglich zugänglich machen.  
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aufruft, ein Buch vorliest oder ein Spiel mitgestaltet. Staatliche Stellen 

müssen im Rahmen ihrer Gewährleistungspflicht sicherstellen, dass 

Kinder diese Unterstützung durch private Betreuungspersonen tat-

sächlich erhalten. 

 

Wenn Kinder Informationsmaterialien direkt von staatlicher Seite er-

halten, muss das zuständige Personal für die Lage von Kindern inhaf-

tierter Eltern sensibilisiert sein. Das betrifft vor allem Mitarbeiter*in-

nen von Kindergärten, Schulen und JVAen, aber auch Sozialarbei-

ter*innen. Sie sollten wissen, welche Informationsangebote verfügbar 

sind und wie sie ein Kind bei deren Nutzung unterstützen können. 

Wirtschaftlicher Zugang 

Vorhandene Informationsressourcen müssen für alle Kinder von In-

haftierten ökonomisch zugänglich sein.  

Dazu sollte das Informationsangebot grundsätzlich kostenlos zugäng-

lich gemacht werden. Dies kann auch geschehen, indem wirtschaftlich 

schlechter gestellte Kinder und ihre Betreuungspersonen finanzielle 

Unterstützung erhalten. Diese muss ggf. unbürokratisch zur Verfü-

gung gestellt werden. 

 

 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, inwiefern Urheberrechte an 

Informationsressourcen den wirtschaftlichen Zugang beschneiden. 

Staatliche Stellen müssen den Zugang zu Informationen 

gewährleisten. Bei Bedarf müssen sie daher Betreuungsper-

sonen dabei unterstützen, Kindern Zugang zu Informatio-

nen zu geben. 

Eine Abhängigkeit des Informationszugangs von den wirt-

schaftlichen Umständen stellt eine rechtswidrige Diskri-

minierung aufgrund des Vermögens des Kindes sowie des 

sonstigen Status der Eltern oder des Vormundes dar.  

Der Staat muss für alle Kinder von Inhaftierten einen Zu-

gang zu kostenlosen Informationsressourcen gewährleis-

ten. 
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Hier ist davon auszugehen, dass zumindest staatliche und staatlich fi-

nanzierte Angebote keinem Copyright unterliegen und frei verfügbar 

sein sollten. 

Informationen über vorhandene Ressourcen 

Das Recht auf Information über Information scheint zunächst eine 

Doppelung zu sein. Informationsressourcen können jedoch vorhan-

den, aber wenig zugänglich sein, wenn Kinder und ihre Betreuungs-

personen nicht von ihnen erfahren. Eine zwischen 2013 und 2014 

durchgeführten Umfrage unter Angehörigen von Inhaftierten zeigte, 

dass diese größtenteils schlecht über bestehende Informations- und 

Beratungsangebote informiert waren. Die Umfrage wurde in zehn 

JVAen des Freistaat Sachsen durchgeführt, die jeweils über eine*n An-

gehörigenbeauftragte*n verfügen. Nur 12% der Befragten wussten je-

doch von den Informations- und Beratungsangeboten; eine Mehrheit 

der Befragten hatte kein Wissen über Beratungsstellen im eigenen Le-

bensumfeld.74 Daher erfordert der Zugang zu Informationen zunächst 

ein Informationsrecht über Informationen. 

Der Staat muss Kinder inhaftierter Eltern und ihre Betreuungsperso-

nen gezielt über die Existenz und Art von Informationsressourcen in-

formieren. Dieser Schritt muss ohne weiteres Zutun vonseiten des 

Kindes oder seiner Betreuungspersonen erfolgen, um den Zugang zu 

Informationsangeboten zu sichern. Das Kind kann dann, ggf. unter-

stützt von seinen Betreuungspersonen, entscheiden, welche Informa-

tionsangebote es nutzen will.   

 

3. Angemessenheit 

 

74 Justizvollzugsanstalt Dresden (2020), Familienorientierung / Ergebnisse der Um-

frage Angehöriger von Inhaftierten in Sachsen. 

Staatliche Stellen müssen bei der Inhaftierung eines Eltern-

teils regelmäßig und ohne Zutun Dritter das Kind und/o-

der seine Betreuungsperson(en) über vorhandene Infor-

mationsangebote informieren. 
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Akzeptabilität 

Form und Inhalt von Informationsressourcen müssen für Kinder von 

Inhaftierten akzeptabel sein. Dieses Element verdeutlich, dass Infor-

mationsressourcen die Ethik sowie die Bedürfnisse, Erwartungen, Kul-

turen und Ansichten der Kinder berücksichtigen und respektieren 

müssen.  

Formale Akzeptabilität 

Informationsressourcen müssen in ihren Formaten, ihrer Gestaltung 

und ihrer Anwendung für Kinder akzeptabel sein. Sie sollten sich dafür 

an den medialen Möglichkeiten und Gewohnheiten von Kindern ver-

schiedener Altersstufen orientieren. Derzeit reflektieren vorhandene 

Formate vor allem die Möglichkeiten und Kenntnisse der Anbieter*in-

nen. 

Derzeitige Informationsmaterialien sind vor allem Bücher, Poster, 

Broschüren sowie vereinzelt Spiele. Persönliche Beratungsangebote, 

in denen Kinder Informationen direkt im Gespräch erhalten, sind sehr 

selten. Digital verfügbare Ressourcen wurden in den letzten Jahren 

ausgebaut. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben bereits eine 

Reihe von Informationsangeboten in Online-Formaten erstellt. Expli-

zit an Kinder richtet sich die Plattform „Juki-Online“75. Sie enthält ein 

Glossar rund um das Thema „Haft“ in kindergerechter Sprache, Links 

zu verschiedenen Informationsangeboten sowie die Möglichkeit, eine 

kostenlose und anonyme Onlineberatung in Anspruch zu nehmen. Ein 

weiteres Angebot ist die Seite „Besuch im Gefängnis“76, welche Kinder 

mithilfe von Text und Videos erklärt, wie der Besuch in einer JVA ab-

läuft und wie das Leben einer inhaftierten Person aussieht. 

Das vorhandene Informationsangebot schöpft nicht die Bandbreite 

möglicher Formate aus, die Kinder heute in ihrem Leben nutzen und 

die es braucht, um für jedes Kind ein akzeptables Informationsangebot 

zu schaffen. Hier würden sich verstärkt interaktive Formate sowie eine 

 

75 Siehe www.juki-online.de (04.11.2020). 

76 Siehe http://www.besuch-im-gefaengnis.de/ (abgerufen am 04.11.2020). 

http://www.juki-online.de/
http://www.besuch-im-gefaengnis.de/
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breitere Nutzung digitaler Formate anbieten, welche die Rechte von 

Kindern auch im digitalen Umfeld achten, schützen und gewährleis-

ten. Der Kinderrechtsausschuss arbeitet derzeit an einer Allgemeinen 

Bemerkung zu den Rechten von Kindern in Bezug zur digitalen Um-

welt. In seinem Entwurf vom 13. August 2020 stellt der Kinderrechts-

ausschuss die Perspektive von Kindern in den Mittelpunkt, in deren 

Leben digitale Technologien eine immer größere Rolle spielen. 77 

Diese Rolle bewertet der Ausschuss nicht einseitig positiv, betont aber, 

dass die Pflicht aller Vertragsstaaten, die UN-KRK auch im digitalen 

Raum zu beachten und zu verwirklichen. 

Die Beobachtungen des Kinderrechtsausschuss decken sich mit den 

vorhandenen Daten zur Nutzung digitaler Technologien in Deutsch-

land. Von den Kindern ab zwölf Jahren haben bereits 98 Prozent ein 

Smartphone, ebenso viele verfügen über einen Computer im Haus-

halt.78 Das Internet, Smartphone, Musik und Videos gehören zu den 

wichtigsten Medienbeschäftigungen in der Freizeit von Kindern zwi-

schen 12 und 19.79 Studien in jüngeren Altersgruppen zeigen, dass auch 

hier die Nutzung digitaler Technologien sowie die Internetnutzung 

zunehmen. 2016 nutzten 77% der Sechs- bis 13-Jährigen zumindest sel-

ten einen Computer oder Laptop.80 Selbst in der Gruppe der bis Acht-

Jährigen spielt das Internet eine immer größere Rolle. 81  Während 

 

77 UN, Committee on the Rights of the Child (2020), Draft General Comment No. 25 

(202x) /Children’s rights in relation to the digital environment, 13 August 2020, UN 

Doc. CRC/C/GC/, Ziff. 1. 

78 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2020), JIM-Studie 2019 / Ju-

gend, Information, Medien / Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jäh-

riger, S. 5. 

79 Ebd., S. 12 ff. 

80 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2017), KIM-Studie 2016 / Kin-

der, Internet, Medien / Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger, S. 

28. 

81 Vgl. Donell Holloway et al. (2013), Zero to eight. Young children and their internet 

use. LSE, London: EU Kids Online, S. 4 ff. 
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insbesondere die zwei Prozent der Kinder ohne Smartphone vor Mar-

ginalisierung geschützt und ihr Informationszugang gesichert werden 

muss, spricht dies dennoch für eine stärkere Nutzung digitaler For-

mate und Räume. Zu möglichen Formaten gehören Online-Spiele, 

Apps, Soziale Netzwerke, Podcasts, Musik und Videos. Aber auch über 

die konkreten medialen Räume gibt etwa die Studie „Jugend, Informa-

tion, Medien“ des Medienpädagogischen Forschungsverbands Süd-

west Auskunft. Hervorzuheben sind hier etwa Youtube und Insta-

gram.82 

Informationsformate müssen es Kindern ermöglichen, Ressourcen je 

nach individueller Präferenz gemeinsam mit einer Betreuungsperson 

oder auch allein zu nutzen. Kinder haben ein Recht darauf, dass ihr 

Zugang zu Informationsressourcen unterstützt wird. Besonders ältere 

Kinder, die sich selbständig informieren wollen, müssen diese Mög-

lichkeit bekommen. Daher müssen Informationen für möglichst viele 

Altersstufen auch in Formaten angeboten werden, die Kinder allein 

nutzen können. 

Inhaltliche Akzeptabilität  

Grundsätzlich sind alle Themen inhaltlich akzeptabel, die Kinder in-

haftierter Eltern interessieren. Wichtig ist, dass sich das Angebot an 

dem Informationsbedarf der Kinder orientiert und nicht an der Ex-

pertise der erstellenden Institution. Auch hängt die inhaltliche Akzep-

tabilität stark von den medialen Gewohnheiten, dem Wissenstand und 

den Einstellungen von Kindern ab. Ein Kind ohne vorherige Berüh-

rungspunkte mit dem Thema wird kaum realistische Vorstellungen 

von Haft und Gefängnis haben. Es kann jedoch durch mediale Darstel-

lungen bereits die Stigmatisierung von Gefängnis erfahren haben. In-

formationsangebote müssen diese bisherigen Erfahrungen von Kin-

dern berücksichtigen und auch vorhandene Vorstellungen dieser The-

men behandeln und hinterfragen.  

Die inhaltliche Akzeptabilität von Informationsressourcen unterschei-

det sich je nach dem Alter des Kindes. Inhalte zu den konkreten 

 

82 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2020), S. 27 ff. 
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Haftbedingungen des Elternteils sind unter Umständen nicht akzepta-

bel für sehr junge Kinder, können dies für ältere Kinder aber sein. Äl-

tere Kinder wiederum können Informationsressourcen, die sich an 

jüngere Kinder wenden, zwar verstehen, erwarten aber eine andere 

Ansprache und brauchen andere Informationen als diese. Das derzei-

tige Informationsangebot richtet sich vorwiegend an Kinder ab dem 

Grundschulalter bis zu einem Alter von ca. 14 Jahren. Informationsan-

gebote für Kleinkinder sowie Kinder über 14 Jahren sind jedoch ge-

nauso notwendig und müssen daher ausgebaut werden. 

In einer Gesellschaft mit diversen Lebensentwürfen, Erwartungen und 

Ansichten kann Akzeptabilität nur gewährleistet werden, wenn Infor-

mationsressourcen diese Diversität widerspiegeln. Auffällig an vor-

handenen Materialien ist, dass kaum verschiedene Familienmodelle 

dargestellt werden. Besonders in den Angeboten für kleinere Kinder 

geht es häufig um einen Vater, der aus einer klassischen Familienkon-

stellation aus Vater-Mutter-Kind(ern) herausgetrennt wird und in Haft 

geht. Komplexe Familienformen, Regenbogenfamilien sowie Familien 

anderer als deutscher nationaler Herkunft und Erstsprache werden 

kaum abgebildet. So transportieren Informationsmaterialien eine nor-

mative Vorstellung von Familie, mit denen sich ein Kind im Informie-

rungsprozess konfrontiert sieht. Auch die Kinder inhaftierter Eltern 

werden in vorhandenen Informationsmaterialien sehr homogen dar-

gestellt. Sie sind fast ausschließlich weiß, haben keine Behinderung 

und sprechen Deutsch als Erstsprache. Die fehlende Repräsentation 

anderer Kinder kann eine verbotene Diskriminierung darstellen, so-

fern sie an eines der Unterscheidungsmerkmale aus Artikel 2 UN-KRK 

anknüpft. Eine verbesserte Darstellung von Diversität muss allerdings 

auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und es vermeiden, 

Diversität lediglich abzubilden, indem Kinder als „anders“ markiert 

werden. Ungleichheiten und die ihnen zugrunde liegende 
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gesellschaftlichen Machtverhältnisse sollten benannt und Kinder zur 

Reflexion über Diversität angeregt werden.83 

 

Die Akzeptabilität findet dort ihre Grenze, wo es nicht im Sinne des 

Kindeswohls wäre, einem Kind mit möglicherweise belastenden Infor-

mationen zu konfrontieren. Hier gilt, wie zuvor im Abschnitt „Verfüg-

barkeit“ gesehen, dass jedes Kind die Informationsressourcen erhalten 

muss, die seinem Wohl – seinen „best interests“ – zuträglich sind. In-

formationen, die für ein Kind nicht akzeptabel sind, können dies aber 

durchaus für ein anderes sein. Diese Informationen sind abzugrenzen 

von generell schädlichen Informationen, vor denen Kinder durch ge-

eignete staatliche Maßnahmen geschützt werden müssen. Informati-

onsangebote für Kinder inhaftierter Eltern müssen geltende Gesetze 

beachten, insbesondere das Jugendschutzgesetz, der Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrag sowie Teile des Strafgesetzbuches.  

Sensibilität gegenüber marginalisierten Gruppen 

Die Anforderung der Sensibilität gegenüber marginalisierten Gruppen 

stärkt das Recht auf Akzeptabilität auch für Kinder, die unabhängig 

von der Inhaftierung des Elternteils bereits Diskriminierung erfahren. 

Informationsangebote dürfen gesellschaftlich vorhandene Stigmati-

sierungen bestimmter Gruppen, vor allem der in Artikel 2 UN-KRK 

genannten, nicht nur nicht reproduzieren. Sie müssen im Sinne der 

 

83 Vgl. René Breiwe (2019), Diversitätsreflexive Bildung: theoriebasierte Einordnun-

gen und konzeptionelle Überlegungen, in: Breiwe (2019): Diversitätsreflexive Bildung 

und die deutschen Schulgesetze: Eine kritische Analyse, Springer, S. 9 – 120; Christi-

ane Hintermann et al. (2014): Debating Migration in Textbooks and Classrooms in 

Austria. In: Jemms – Journal of Educational Media, Memory, and Society, New York 

– Oxford: Berghahn, S. 79 – 106, entstanden aus dem Projekt “Migration(en) im Schul-

buch” (http://www.migrationen-im-schulbuch.at/index.php, abgerufen am 

04.11.2020).  

Staatliche Stellen müssen gewährleisten, dass alle Informa-

tionsressourcen für Kinder von Inhaftierten diverse Le-

bensrealitäten von Kindern abbilden.   
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staatlichen Gewährleistung von Nicht-Diskriminierung als Unterstüt-

zung für die betroffenen Kinder dienen und sich mit dem Thema Dis-

kriminierung befassen. Um marginalisierte Gruppen und ihre spezifi-

schen Bedürfnisse zu identifizieren, sollten sich staatliche Stellen an 

Expertise aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft orientieren.  

Mehrdimensionale Diskriminierung & Intersektionalität 

Besondere Sensibilität erfordert die Situation von Kindern, die von 

mehrdimensionaler Diskriminierung betroffen sind, die also Diskri-

minierung aufgrund mehrerer in Artikel 2 UN-KRK genannter Unter-

scheidungsmerkmale erfahren. Dies wird auch als intersektionelle Dis-

kriminierung bezeichnet. Der Begriff „intersektionell“ verdeutlicht, 

dass es sich nicht um eine bloße Addition von Diskriminierungserfah-

rungen handelt, sondern an den Intersektionen verschiedener Ebenen 

von Diskriminierung jeweils eigene Dynamiken entstehen.84 Von in-

tersektioneller Diskriminierung können zum Beispiel Kinder of Color 

und Schwarze Kinder, Kinder mit Behinderungen, Kinder nicht-

christlicher Religion sowie Mädchen* betroffen sein.  

 

 

Zur Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierung müssen vor allem die 

Betroffenen selbst einbezogen werden. So kann etwa eine Organisa-

tion, die Kinder bestimmter sprachlicher, ethnischer oder religiöser 

Minderheiten fördert, besser einschätzen, welches 

 

84 Vgl. Center for Intersectional Justice (2020), FAQ / What is Intersectionality?, 

https://www.intersectionaljustice.org/faq (abgerufen am 04.11.2020). 

 

Kinder mit intersektionellen Diskriminierungserfahrungen 

haben ein Recht auf spezialisierte Informationsangebote, 

die ihre Erfahrungen berücksichtigen.  

Staatliche Stellen müssen intersektionelle Diskriminie-

rung erkennen und gewährleisten, dass entsprechende in-

tersektionelle Informationsangebote bestehen. 

https://www.intersectionaljustice.org/faq
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Informationsangebot für ein Kind dieser Gruppe akzeptabel ist. Daher 

sollten sich staatliche Stellen an die Selbstorganisationen Betroffener 

wenden und, soweit diese vorhanden ist, die Selbstorganisation be-

troffener Kinder. Aufgabe staatlicher Stellen ist außerdem, zivilgesell-

schaftliche Organisationen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

für die Situation von mehrfach diskriminierten Kindern inhaftierter 

Eltern zu sensibilisieren. Insbesondere Organisationen, die sich vor-

rangig auf die Unterstützung von Kindern inhaftierter Eltern konzent-

rieren, müssen auf die Existenz und Bedeutung von Mehrfachdiskri-

minierung aufmerksam gemacht werden. 

Beteiligung von Kindern 

Das Kriterium der Akzeptabilität kann nur erfolgreich umgesetzt wer-

den, indem die Sichtweisen von Kindern inhaftierter Eltern und ande-

ren Angehörigen einbezogen werden. Dies muss bereits beim Erstellen 

von Informationsangeboten berücksichtigt werden, indem Kinder an 

den Gestaltungsprozessen beteiligt werden (siehe Abschnitt E.II).   

4. Qualität 

Richtigkeit 

Informationsmaterialien müssen inhaltlich korrekt, exakt und wider-

spruchsfrei sein. Dies gilt auch für rein visuelle Informationsangebote, 

Angebote in kindergerechter Sprache oder leichter Sprache und an-

dere vereinfachende Darstellungen. Insbesondere dürfen keine fal-

schen oder irreführenden Informationen gemacht werden, mit dem 

Ziel, Kinder von als nicht kindgerecht erachteten Informationen abzu-

schirmen. Denn falsche Informationen hindern Kinder daran, ihr 

Rechte auf freie Meinungsäußerung und -bildung und Gehör auszu-

üben. 

Relevanz 

Informationsmaterialien müssen alle für Kinder relevanten Informa-

tionen enthalten und diese auch entsprechend ihrer Relevanz gewich-

ten. Informationen, die das Kriterium der umfassenden Verfügbarkeit 

erfüllen, erfüllen das Kriterium der Relevanz nicht, wenn eine Gewich-

tung fehlt und Kindern oder Betreuungspersonen 
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Informationsangebote aufwändig filtern müssen. Außerdem sind ver-

altete Informationen unter Umständen nicht mehr relevant für ein be-

troffenes Kind. 

Um zu identifizieren, welche Informationen für Kinder besonders re-

levant sind, müssen diese befragt und an der Gestaltung von Informa-

tionsmaterialien beteiligt werden (siehe Abschnitt E.II).  

Wohlergehen des Kindes 

Trotz oder gerade wegen des schwierigen Themas Inhaftierung müs-

sen Informationsressourcen kindgerecht gestaltet sein. Die Gestaltung 

muss dazu beitragen, die Anforderungen des Artikel 17 UN-KRK an 

Medienangebote zu erfüllen. Medien- und Informationsangebote 

müssen das soziale, seelische und sittliche Wohlergehen und die kör-

perliche und geistige Gesundheit von Kindern fördern. Dieses Krite-

rium geht über das Erfordernis der Akzeptabilität hinaus. Informati-

onsressourcen müssen sich nicht nur im Rahmen geltender Gesetze 

bewegen und dem Kindeswohl zuträglich sein, sie müssen darüber 

hinaus so aufbereitet sein, dass das Kind positiven Nutzen aus ihnen 

ziehen kann. Dieser Nutzen bemisst sich nicht nur am Informations-

gehalt einer Ressource, sondern an Faktoren wie Spaß, Unterhaltung, 

Erholung, Bildung und anderen Effekten, die das Wohlergehen und 

die Gesundheit eines Kindes fördern. Wie eine solche Aufbereitung 

aussehen kann, ist stark von Alter und Reife jedes Kindes abhängig. In-

formationsangebote für alle Altersstufen müssen mit Blick auf das 

Wohlergehen des Kindes erstellt werden. 

Qualitätssicherung 

Das Erfordernis der Qualität von Informationsangeboten beinhaltet 

auch eine prozessuale Verpflichtung zur Qualitätssicherung. Staatliche 

Stellen müssen das vorhandene Informationsangebot regelmäßig an-

hand menschenrechtlicher Qualitätsstandards evaluieren. 

Die Standards der Qualitätssicherung geben die einschlägigen interna-

tionalen Dokumente vor. Neben bindenden Rechtsinstrumenten soll-

ten staatliche Stellen einschlägige soft law-Instrumente beachten. In 

Bezug auf Kinder inhaftierter Eltern können Qualitätsstandards der 
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UN-KRK, den Allgemeinen Bemerkungen des Kinderrechtsausschus-

ses und den Empfehlungen des Europarats entnommen werden. Auch 

rechtswissenschaftliche Erkenntnisse zu diesen Quellen können ein-

bezogen werden.  In formaler Hinsicht sollten Qualitätsstandards von 

Kindern mit entwickelt und/oder geprüft werden, um den Anforde-

rungen der UN-KRK an die Beteiligung von Kindern zu genügen (siehe 

Abschnitt E.II). Die Evaluation von Informationsangeboten sollte au-

ßerdem unter unabhängiger wissenschaftlicher Begleitung stattfinden. 

So kann gewährleistet werden, dass Erkenntnisse verschiedener wis-

senschaftlicher Disziplinen in diese Prozesse einfließen.  

Evaluation und wissenschaftliche Begleitung müssen konkrete Folgen 

für das Informationsangebot haben. Staatliche Stellen sollten gute Pra-

xisbeispiele vermitteln und die Aus-, Fort- und Weiterbildungen zur 

Erstellung und Verbreitung von Informationsangeboten anbieten.  

 

II. Beteiligung von Kindern an der Umsetzung 

Kinder müssen an der Umsetzung der Informationsrechte von Kin-

dern inhaftierter Eltern beteiligt werden. Das Recht von Kindern auf 

Beteiligung aus Artikel 12 UN-KRK ist eng verbunden mit dem Recht 

auf die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls gemäß Artikel 3 

Absatz 1 UN-KRK.85 Der materiell-rechtliche Gehalt des Kindeswohls 

einschließlich des Informationsrechts von Kindern können nur be-

stimmt werden, wenn Kinder selbst dazu Position beziehen können. 

Der Kinderrechtsausschuss listet in seiner Allgemeinen Bemerkung 

Nr. 12 über das Recht des Kindes, gehört zu werden, folgende 

 

85 Die beiden Rechte sind zusammen entstanden. Vgl. Lothar Krappmann (2017), Vor-

geschichte und Praxis der vo ̈lkerrechtlich vereinbarten Kinderrechte. In: Berliner De-

batte Initial 28, Kinderrechte – Menschenrechte, Heft 2, S. 12–23.  

Staatliche Stellen müssen einen internationalen sowie nati-

onalen Austausch von „best practices“ im Bereich Infor-

mationsmaterial für Kinder inhaftierter Eltern anregen und 

finanziell fördern.  
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Eigenschaften auf, die einen kinderrechtskonformen Beteiligungspro-

zess ausmachen:86  

a) Transparent und informativ 

b) Freiwillig 

c) Achtungsvoll 

d) Bedeutsam 

e) Kinderfreundlich 

f) Inklusiv 

g) Unterstützt durch Bildungsmaßnahmen 

h) Sicher und risikobewusst 

i) Rechenschaftspflichtig 

Um diese Kriterien in geeigneten Räumen und Formaten umzusetzen, 

haben Forscher*innen und Institutionen Praxisleitfäden entwickelt.  

Ein von Welty und Lundy entworfenes Modell gliedert die Kriterien 

des Kinderrechtsausschusses in vier Faktoren: Raum (space), Stimme 

(voice), Publikum (audience) und Einfluss (influence).87 Um Kinder zu be-

teiligen, muss ihnen ein sicherer, inklusiver Raum zur Verfügung ste-

hen. Sie müssen dabei unterstützt werden, ihre Meinungen zu äußern, 

vor einem verantwortlichen Publikum. Ihre Meinungen müssen nach-

weisbar Einfluss auf die infrage stehende Entscheidung haben. Sie stel-

len Fragen, anhand derer überprüft werden kann, ob alle vier Faktoren 

gegeben sind. Nur dann ist eine echte Beteiligung im Sinne des Artikel 

12 UN-KRK gegeben. 

 

86 UN, Committee on the Rights of the Child (2009), General Comment No. 12: The 

right of the child to be heard. 20 July 2009, UN Doc. CRC/C/GC/12, Ziff. 134. 

87 Vgl. Elizabeth Welty / Laura Lundy (2013), A children’s rights-based approach to 

involving children in decision making”, JCOM 12(03): C02.  
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Das Deutsche Kinderhilfswerk stellt Bausteine zur Umsetzung von Be-

teiligung zur Verfügung.88 Diese Bausteine gliedern sich in Grundla-

gen, Strategien und Aktionsfelder und gehen konkret im deutschen 

Kontext auf Methoden und Räume zur Beteiligung von Kindern ein.  

Insgesamt wird deutlich, dass Kinder inhaftierter Eltern eine Heraus-

forderung für vorhandene Beteiligungskonzepte darstellen. Kinder in-

haftierter Eltern können als Gruppe nicht ausschließlich über ein Ak-

tionsfeld wie Kita, Schule oder Jugendarbeit adressiert werden, da sie 

altersmäßig durchmischt sind und über keine gemeinsamen Anlauf-

punkte verfügen. Vorhandene Beteiligungsformen adressieren oft als 

Kinderthemen wahrgenommene Themen wie Bildung, Stadt- oder 

Dorfplanung und öffentlicher Raum, Freizeit, Natur oder Sport. Um 

Beteiligung zu ermöglichen, ist es daher geboten, die von elterlicher 

Inhaftierung betroffenen Kinder zunächst ansprechbar zu machen.  

 

  

 

88 Siehe Deutsches Kinderhilfswerk (2020), Die Beteiligungsbausteine des Deutschen 

Kinderhilfswerks, erstmals veröffentlicht 2007, https://www.kinderpolitik.de/bau-

steine (abgerufen am 04.11.2020).   

Staatliche Stellen müssen dazu die notwendigen Rahmen-

bedingungen schaffen, um die Selbstorganisation von 

Kindern inhaftierter Eltern zu ermöglichen und zu för-

dern. 

https://www.kinderpolitik.de/bausteine
https://www.kinderpolitik.de/bausteine


51 

 

F. Empfehlungen  

I. Rechtliche Verankerung eines Kenntnisrechts 

Das Informationsrecht des Kindes ist ein komplexes Recht, das ver-

schiedene staatliche Verpflichtungen begründet. Dies hat die Betrach-

tung anhand der vier Kernelemente gezeigt. Die Versorgung von Kin-

dern inhaftierter Eltern mit Informationsressourcen bleibt nicht nur 

unter dem in der UN-KRK verlangten Niveau. Derzeit erhalten Kinder 

keinerlei Information über die Inhaftierung eines Elternteils, wenn 

ihnen die Inhaftierung von ihren Betreuungspersonen verschwiegen 

wird. Oder sie erhalten zwar die Information, dass das Elternteil inhaf-

tiert ist, jedoch keinerlei Zugang zu dem bestehenden Informations-

angebot rund um Besuch, Kontakt, Haft und ihre sonstige Lebenssitu-

ation. Diese Situation ist evident kinderrechtswidrig. 

Es ist daher geboten, ein Kenntnisrecht von Kindern inhaftierter El-

tern einfachgesetzlich zu verankern. Dieses sollte ein Recht des Kindes 

enthalten, über die Freiheitsstrafe des Elternteils informiert zu wer-

den. Ein ähnliches Kenntnisrecht kennt die Rechtsordnung etwa in 

§ 70a Jugendgerichtsgesetz (JGG). Die Norm verpflichtet dazu, jugend-

liche Beschuldigte über die Grundzüge des Jugendstrafverfahrens zu 

informieren. Wie im JGG kann die reine Inkenntnissetzung von Kin-

dern inhaftierter Eltern in standardisierter Weise erfolgen. Ein Kennt-

nisrecht muss weiterhin das Recht auf Information über Information 

umsetzen, indem Kinder und ihre Sorgeberechtigten in geeigneter 

Weise über bestehende Informationsangebote informiert werden.  

Diese Empfehlung ist zunächst unabhängig von etwaigen datenschutz-

rechtlichen Bedenken, die mit der Verankerung dieses Rechts einher-

gehen könnten. Außerdem ist zu betonen, dass ein solches Kenntnis-

recht keineswegs dem Gehalt des Informationsrechts aus der UN-KRK 

gerecht wird. Es würde sich ausschließlich um die gesetzliche Regelung 

eines Mindeststandards handeln, welcher als Ausgangspunkt für wei-

tere staatliche Maßnahmen dienen muss. 
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II. Datenerhebung 

Um das Informationsangebot für Kinder inhaftierter Eltern zu verbes-

sern, braucht es mehr Wissen über Kinder von Inhaftierten, ihren spe-

zifischen Informationsbedarf und das jetzige Informationsangebot. 

Der Kinderrechtsausschuss empfiehlt ausdrücklich die Datenerhe-

bung und -analyse als Maßnahmen zur Umsetzung der UN-KRK.89 

Staatliche Stellen müssen daher veranlassen, dass Forschung zu diesen 

Themen stattfindet und Daten zielgerichtet erhoben werden. Soweit 

dafür rechtliche Grundlagen notwendig sind, sollten die gesetzgeben-

den Organe im Bund, in den Länder und den Kommunen diese 

Grundlagen schaffen.  

III. Vernetzung von und mit der Zivilgesellschaft 

Staatliche Stellen sollten sich mit zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen vernetzen, den Austausch mit ihnen suchen sowie den Austausch 

innerhalb der Zivilgesellschaft fördern.90 Denn die Expertise für In-

formationsangebote für Kinder von Inhaftierten ist in Deutschland vor 

allem bei zivilgesellschaftlichen Organisationen angesiedelt. Diese, 

aber auch Familien, Gemeinden und Bildungseinrichtungen, sollten in 

den Ausbau des staatlichen Informationsangebots einbezogen werden. 

Zivilgesellschaftliche Akteur*innen sollen aber auch zum gegenseiti-

gen Austausch angeregt werden. So können Informationsangebote 

besser verteilt und neue Angebote aufeinander abgestimmt werden, 

sodass sich die Ressourcen verschiedener Anbieter*innen ergänzen. 

IV. Menschen- und Kinderrechtsbildung 

Der Staat sollte alle beteiligten Stellen und Personen, Eltern und Fami-

lienangehörige, Gerichte, JVAen, Jugendämter, Kinder- und 

 

89 UN, Committee on the Rights of the Child (2003), XY (Doc. CRC/GC/2003/5), Ziff. 

48. 

90 UN, Committee on the Rights of the Child (2003), XY (Doc. CRC/GC/2003/5), Ziff. 

56 ff. 
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Jugendhilfeorganisationen und weitere, über das Informationsrecht 

von Kindern inhaftierter Eltern informieren.91 Wenn Informationsan-

gebote derzeit nicht genutzt werden, kann das auch an fehlendem Wis-

sen um das Informationsrecht liegen sowie an veralteten Vorstellun-

gen eines Kindeswohls durch Abschottung vor Information. Als Ver-

tragsstaat ist Deutschland jedoch verpflichtet, das Leitbild der UN-

KRK zu implementieren und dieses bei allen Beteiligten bekannt zu 

machen.  

Entsprechende Trainings müssen systematisch und kontinuierlich 

stattfinden und den Status von Kindern als Subjekte mit eigenen Rech-

ten betonen. Dazu sollten sie sich explizit an der UN-KRK orientieren 

und diese als Teil des Curriculums enthalten.92 Die Wirksamkeit der 

Trainings muss regelmäßig evaluiert werden.93  

 

91 UN, Committee on the Rights of the Child (2003), XY (Doc. CRC/GC/2003/5), Ziff. 

53. 

92 UN, Committee on the Rights of the Child (2003), XY (Doc. CRC/GC/2003/5), Ziff. 

53. 

93 Ebd., Ziff. 55. 
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Anhang 
Die folgende Liste an Informationsangeboten dient der Übersicht und 

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht alle genannten Ma-

terialien lagen der Autorin vor. 

 

Internetseiten 

Caritas: Ich besuche dich im Gefängnis! http://www.besuch-im-gefa-

engnis.de/ (abgerufen am 04.11.2020).  

Treffpunkt e.V.: Juki-Online / Beratung für Jugendliche & Kinder rund 

ums Gefängnis.  https://www.juki-online.de/ (abgerufen am 

04.11.2020). 

MitGefangen e.V.: MitErlärt – Mika. https://www.mitgefangenver-

ein.de/projekte/miterkl%C3%A4rt/ (abgerufen am 04.11.2020). 

JVA Chemnitz: Informationen für Kinder. https://www.justiz.sach-

sen.de/jvac/content/969.htm (abgerufen am 04.11.2020). 

 

Bücher 

Eine umfassende Übersicht vorhandener Bücher für Kinder inhaftierter Eltern 

findet sich auf der Internetseite des Treffpunkt e.V.: https://www.juki-on-

line.de/medien/#toggle-id-8 (abgerufen am 04.11.2020). 

Engelhardt, Thomas / Osberghaus, Monika / Hesselbarth, Susann 

(2018): Im Gefängnis / Ein Kinderbuch über das Leben hinter Gittern. 

Klett Kinderbuch. 

Treffpunkt e.V. (2017): Wie Schokopudding und Spaghetti. Altersbe-

schränkung: 3-6 Jahre.  

 

Filme und Fernsehsendungen 

MitGefangen e.V. Dresden: MitErklärt – Mika. 15-minütiger Informa-

tionsfilm im Wartebereich der JVA Dresden. 
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Sesame Street in Communities: Coping with Incarceration. https://se-

samestreetincommunities.org/topics/incarceration/ (abgerufen am 

04.11.2020). 

WDR: Die Maus / Sachgeschichten / Gefängnis. 

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/gefaengnis.php5 

(abgerufen am 04.11.2020). 

ZDF: Pur+ / Eric muss ins Gefängnis. https://www.zdf.de/kinder/pur-

plus/eric-muss-ins-gefaengnis-102.html (abgerufen am 04.11.2020). 

 

Poster, Broschüren und Spiele 

Diakonie Dresden: Mein Papa/meine Mama ist im Gefängnis. 

https://www.justiz.sachsen.de/jvabz/download/Flyer.pdf (abgerufen 

am 04.11.2020).  

Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.V. (2013): Informationen 

für Angehörige von Inhaftierten. http://www.gefaengnisverein.de/rat-

geber.htm (abgerufen am 04.11.2020). 

Landesarbeitsgruppe Familienorientierter Vollzug Sachsen: Zu Be-

such im Gefängnis. Poster.  https://www.justiz.sachsen.de/con-

tent/5540.htm (abgerufen am 04.11.2020). 

MitGefangen e.V. Dresden.  

___ (2016): Memory- und Kartenspiel.  

___ (2017): Mika MitGefangen und seine Freunde. Broschüre. 

___ (2018): Fotobuch über die JVA und die Haftsituation. 

Für alle Materialien siehe https://www.mitgefangenverein.de/pro-

jekte/miterkl%C3%A4rt/ (abgerufen am 04.11.2020). 

Treffpunkt e.V.: Juki-Memory „Im Gefängnis – so lebt Papa“. 

https://www.juki-online.de/medien/#toggle-id-8 (abgerufen am 

04.11.2020). 
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